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Wiederaufbauplan -
Untersuchung der
Baugebiete
- Untersuchung der Baugebiete -
„Kottengrover Maar“ „Neukircher Weg“
„Kuchenheimer Weg“

Ausgehend von einem Bürgeran-
trag zum Baugebiet „Neukircher
Weg“ befasste sich der Planung-
und Verkehrsausschuss sowohl im
September als auch im November
2021 mit der Frage, wie Wohnge-
biete zu schützen sind, in die so-
genanntes wild abfließendes Was-
ser aus Feldern und Wiesen ein-
dringt.
Der Beschluss des Planungs- und
Verkehrsausschusses sieht eine
Untersuchung sowohl des Bauge-
bietes „Neukircher Weg“ als
auch, dem Verwaltungsvorschlag
zum Bürgerantrag folgend, die
Einbeziehung der Baugebiete
„Kuchenheimer Weg“ und „Kot-

tengrover Maar“ vor.
Im Zuge der Erstellung des Wie-
deraufbauplans war die Maßnah-
me zur Untersuchung der Bauge-
biete dort in Ansatz zu bringen,
da sie mit erheblichen Aufwen-
dungen und Kosten verbunden ist.
Der vom Rat am 15.02.2022 be-
schlossene Wiederaufbauplan
wurde bei der Bezirksregierung
danach eingereicht; die Bewilli-
gung des Wiederaufbauplans er-
folgte am 26.04.2022. Eine Priori-
sierung der im Wiederaufbauplan
aufgenommenen Maßnahmenpa-
kete beschloss der Rat in seiner
Sitzung am 21.06.2022. Vermessungsarbeiten in Swisttal durch das Vermessungsbüro LudwigVermessungsarbeiten in Swisttal durch das Vermessungsbüro LudwigVermessungsarbeiten in Swisttal durch das Vermessungsbüro LudwigVermessungsarbeiten in Swisttal durch das Vermessungsbüro LudwigVermessungsarbeiten in Swisttal durch das Vermessungsbüro Ludwig
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Liebe Leserinnen und Leser,

fröhliche, bunte, gesunde, mas-
kenfreie, sonnige Ostern, das
wünschen wir uns schon lange
und in diesem Jahr wird es of-
fensichtlich (wieder) wahr. Die
Corona-Pandemie ist nicht be-
siegt, aber wir haben uns mit
ihr arrangiert, sind geimpft
(oder „hatten es“), freuen uns
auf Sonnenschein, vielleicht ein
traditionelles Osteressen, ein
bisschen Zeit mit der Familie
und den Oster-Gottesdienst.

Ein Osterlamm, dazu Brot und
Wein - nun das wäre zumindest
ein biblisches Essen, denn genau
das stand auf dem Speiseplan des
letzten Abendmahls „…Mich hat
herzlich verlangt, dies Osterlamm
mit euch zu essen, ehe denn ich
leide“ (Lukas 22, 13). Es war
gleichzeitig ein Abschiedsessen,
Jesus wusste, dass einer derjeni-
gen, die nun mit am Tisch saßen,
ihn verraten würde. Wie wäre
meine Reaktion, wenn ich im
Vorhinein wüsste, dass einer mei-
ner Tischnachbarn und (bis dahin)
guter Freund mir Schlimmstes an-
tun würde? Rausschmiss? Chole-
rische Schimpftirade? Gleich gar
nicht hereinlassen? Jesus tat
nichts dergleichen. Später erriet
er das Zeichen des Verrats und
wusste, dass er, Jesus, nun im
weiteren Verlauf den Kreuzweg
antreten musste. Jesus Christus
starb für die Sünden aller Men-
schen - Ja, musste das denn sein?

Grausam und unmenschlich. Naja,
immerhin war es bereits Jahrhun-
derte vorher vorausgesagt wor-
den. Weit vor der Geburt Jesu.
Für Christen ist das Osterfest mit
der Auferstehung Jesu das größte
Fest im Kirchenjahr.
Voller Freude, Gesang und Lachen.
Ende der Fastenzeit. Die ersten
Christen waren enttäuscht, dach-
ten „jetzt ist alles vorbei“, unser
Jesus ist gestorben - die Aufer-
stehung konnten sie nicht verste-
hen. Wie auch? Wenn uns heute
jemand begegnet, den wir vor drei
Tagen zu Grabe trugen, dächten
wir vermutlich: Oh uups, der sieht
aber dem Verstorbenen sehr ähn-
lich… weitergehen, nicht fragen,
lieber sms, E-Mails und News che-
cken, oder gleich ein Foto in die
Cloud laden.
Heute sind nur noch 50 % der
Deutschen Christen. Wirklich?
Viele Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger traten aus den Kirchen aus -

zu viele Probleme mit dem „Bo-
denpersonal“? Vielleicht ist der
Gedanke „Gott ist da!“, hin
und wieder präsent, wenn es
plötzlich Probleme gibt und
Hilfe gebraucht wird. Oder
wenn sich an einer scheinbar
endlos geschlossenen Wand
eine Tür öffnet - und uns große
Dankbarkeit bewegt.
Was auch immer Ihre Sorge
oder Freude zum diesjährigen
Osterfest sein mag, wir wün-
schen gesegnete, fröhliche,
grandiose Festtage und dass
Sie diese Zeit in Gesundheit
und Frieden ganz besonders
genießen können.

Herzliche Grüße

Ihre Si Rautenberg-Otten
Herausgeberin dieser Zeitung

Tambourcorps „Loreley“ Odendorf
Jahreshauptversammlung
Und wieder ein kleiner Schritt
zurück in die Normalität nach
Pandemie und Flutkatastrophe.
Am 21. März fand die Jahres-
hauptversammlung des Tam-
bourcorps „Loreley“ in der Gast-
stätte „Beim Büb“ statt. Nach
Begrüßung durch den Vorsitzen-
den Toni Schüller und Geden-
ken der Verstorbenen erfolgten
die Berichte des Schriftführers,
des Kassierers und der Kassen-
prüfer. Dank der, wie in jedem
Jahr, guten und umsichtigen Füh-
rung des Vereins und der Kasse
konnte der Vorstand entlastet
werden. Alle Anwesenden dank-
ten den Verantwortlichen für die
gute Arbeit des vergangenen
Jahres. Bei den anschließenden
Neuwahlen wurden die Mitglie-
der Claudia und Achim Mayer
neu in den Vorstand gewählt.
Somit setzt sich der neue Vor-
stand wie folgt zusammen: Ge-
org Zühlke (Kassierer); Achim
Mayer (2.Vorsitzender); Toni
Schüller(1. Vorsitzender); Clau-
dia Mayer(stellv. Schriftführerin);

Peter Dederichs(Schriftführer);
Martin Dederichs (stellv. Kassie-
rer). Nach den obligatorischen
Tagesordnungspunkten wurde
unter dem Punkt „Verschiede-
nes“ über die Themen Präsenz
des Vereins, Ausstattung, Ge-
winnung von neuen Mitgliedern,
Aktivitäten des Vereins uvw.
Lebhaft diskutiert und z.T mit
konkreten Ergebnissen zur wei-
teren Entwicklung des Vereines
abgeschlossen. Hierzu zählt
mehr Öffentlichkeitsarbeit, Prä-
senz auf Facebook und Insta-
gram, usw. Planungen für die
nächsten Ereignisse sind auch
schon im Gange. Hierzu zählt
die Unterstützung des JGV Oden-
dorf für den 30. April (Tanz in
den Mai) sowie die Peter und
Paul-Kirmes durch den Tambour-
corps Odendorf in Zusammenar-
beit mit der KG Odendorf. Hier
freuen wir uns schon auf Euer
zahlreiches Erscheinen und hof-
fen auf eine ebensolche wun-
derbare Resonanz wie bei unse-
rem Rosenmontagszug in die-

Der neue Vorstand (v.l.): Georg Zühlke (Kassierer); Achim MayerDer neue Vorstand (v.l.): Georg Zühlke (Kassierer); Achim MayerDer neue Vorstand (v.l.): Georg Zühlke (Kassierer); Achim MayerDer neue Vorstand (v.l.): Georg Zühlke (Kassierer); Achim MayerDer neue Vorstand (v.l.): Georg Zühlke (Kassierer); Achim Mayer
(2.Vorsitzender); Toni Schüller(1. Vorsitzender); Claudia Mayer(stellv.(2.Vorsitzender); Toni Schüller(1. Vorsitzender); Claudia Mayer(stellv.(2.Vorsitzender); Toni Schüller(1. Vorsitzender); Claudia Mayer(stellv.(2.Vorsitzender); Toni Schüller(1. Vorsitzender); Claudia Mayer(stellv.(2.Vorsitzender); Toni Schüller(1. Vorsitzender); Claudia Mayer(stellv.
Schriftführerin); Peter Dederichs(Schriftführer)Schriftführerin); Peter Dederichs(Schriftführer)Schriftführerin); Peter Dederichs(Schriftführer)Schriftführerin); Peter Dederichs(Schriftführer)Schriftführerin); Peter Dederichs(Schriftführer)

sem Jahr in Odendorf!
Falls sich hier jemand angespro-
chen fühlt - egal ob jung oder
alt - egal welches Instrument:
der Tambourcorps probt jeden
Montag im Dorfsaal Odendorf ab

19Uhr30 oder einfach eine
E-Mail an tombourcorps-
loreley@web.de mit euren Kon-
taktdaten. Wir freuen uns über
jedes Interesse und neues
Mitglied.
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KG Odendorf dankt für gelungene Karnevalssession
Im Vorstand der Karnevalsge-
sellschaft Odendorf 1925 e. V.
war man sich bei der Nachbe-
trachtung zur gerade beende-
ten Session einig: „Os Hätz
schläat für dr Fastelovend“. Die-
ses Motto, manifestiert auf dem
Sessionsorden 2022/2023, wuss-
ten die Odendorfer Jecken mit
Leben zu füllen. Beginnend mit
der Sessionseröffnung am 12.
November, über die Mess op
Platt, das Kinderkostümfest und
die Große KG-Party bis zum krö-
nenden Abschluss, dem Rosen-
montagszug am 20. Februar, fei-
erten große und kleine Karne-
valisten nach zwei Jahren Pan-
demie-Zwangspause endlich
wieder ausgelassen die fünfte
Jahreszeit.
Mal eigenständig bei diversen

Gardetreffen in der Region
unterwegs, mal mit dem Vor-
stand der KG Odendorf auf der
hiesigen Bühne zeigte auch die
Tanzgarde ihre Freude am kar-
nevalistischen Brauchtum. 13
Mädchen im Alter von 5 bis 12
Jahren waren mit großartigen
tänzerischen Leistungen im Fas-
telovend dabei.
Nach einer solch gelungenen
Session ist es Zeit, „Danke“ zu
sagen. Der KGVorstand bedankt
sich herzlich bei allen, die ihn in
der zurückliegenden Session un-
terstützt und begleitet haben.
Ob nun mit Sponsoring, Fahrzeu-
gen, haupt- und ehrenamtlichem
Engagement oder mit Rat und
Tat: Ohne Sie und Euch wäre es
nicht so schön gewesen. Danke
vielmals!

Karnevalsorden für die Session 2022/2023 der KG Odendorf.Karnevalsorden für die Session 2022/2023 der KG Odendorf.Karnevalsorden für die Session 2022/2023 der KG Odendorf.Karnevalsorden für die Session 2022/2023 der KG Odendorf.Karnevalsorden für die Session 2022/2023 der KG Odendorf.
Foto: KG OdendorfFoto: KG OdendorfFoto: KG OdendorfFoto: KG OdendorfFoto: KG Odendorf

Puppentheater im
Pfarrheim St. Katharina
in Buschhoven
Kasper und der Wunschring
Mit einem ganz neuen
Stück zum Thema
„Wünschen“ gastiert
die Homberger Kas-
perbühne in den Oster-
ferien am Donnerstag,
13. April, um 16 Uhr im
Pfarrheim von St. Ka-
tharina, Toniusplatz 5,
in Swisttal-Buschho-
ven. „Kasper und der
Wunschring“ heißt
das, ebenso lustige wie
spannende, Puppen-
spiel für Kinder ab
zwei Jahre. Frei nach
dem bekannten Mär-
chen vom Fischer und
seiner Frau angelt sich Kasper
darin einen großen, sprechen-
den Fisch. Der bittet Kasper, ihn
im Tausch gegen einen Wunsch-
ring doch wieder frei zu lassen.
Gesagt, getan. Der Haken an
dem Handel allerdings ist, dass
die Wünsche, die der Wunsch-
ring erfüllt, auf ganze drei be-
grenzt sind.
Da hat Kasper nun die Qual der
Wahl, was er sich denn wohl
wünschen soll. Und als er dann
auch noch seinen Freund Sep-
pel, selbiger nicht die hellste

Kerze auf der Torte, in das Ge-
heimnis um den Wunschring ein-
weiht, wendet sich das Schick-
sal gegen den Kasper und das
Wünschen nimmt nicht den ge-
wünschten Verlauf.
Eintrittskarten zu dem Puppen-
theater gibt es zum Preis von
10 Euro pro Person eine halbe
Stunde vor Beginn der Vorstel-
lung an der Tageskasse. Weite-
re Informationen über das Pup-
pentheater und Kartenreservie-
rungen sind vorab möglich un-
ter: www.pommispuppen.com
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Neue Weiherwartin für den Burgweiher
HVV wählt Vorstand
Aufruf zur DorfreinigungAufruf zur DorfreinigungAufruf zur DorfreinigungAufruf zur DorfreinigungAufruf zur Dorfreinigung
am 1.am 1.am 1.am 1.am 1.     AprilAprilAprilAprilApril
Dies dürfte eines der Geheim-
nisse des Heimat- und Verschö-
nerungsvereins Buschhoven
(HVV) sein: Der Vorstand bleibt
langjährig aktiv und nimmt re-
gelmäßig ein paar neue Unter-
stützer hinzu. So auch dieses
Mal: Der neue Vorstand des HVV
ist fast der alte, hat aber nun
mit Evelyn Schnabel eine neue
„Weiherwartin“, die sich gleich
mit frischen Ideen einbrachte.
Wahlleiter Dr. Lothar Kirschbau-
er hatte eine leichte Aufgabe:
Vorsitzender Dr. Georg Schnei-
der, stellvertretender Vorsit-
zender Karl Micklisch, Kassen-
wartin Ruth Micklisch und
Schriftführerin Monika Wolf-
Umhauer wurden einstimmig
wiedergewählt, ebenso wie die
bisherigen Mitglieder des Bei-
rats Manfred Bähr, Martin Faß-
bender und Renate Wolbring,
die bereits 22 Jahre lang den
Vorsitz innehatte. Neue Beisit-
zer wurden Dr. Karl-Heinz Lam-
berty und Evelyn Schnabel als
künftige Weiherwartin. Auch die
beiden Kassenprüfer Hannegret
Rühling und Wolfgang Husch

Der „neue Vorstand“ von links: Weiherwartin Evelyn Schnabel, Schriftführerin Monika Wolf-Umhauer; hintereDer „neue Vorstand“ von links: Weiherwartin Evelyn Schnabel, Schriftführerin Monika Wolf-Umhauer; hintereDer „neue Vorstand“ von links: Weiherwartin Evelyn Schnabel, Schriftführerin Monika Wolf-Umhauer; hintereDer „neue Vorstand“ von links: Weiherwartin Evelyn Schnabel, Schriftführerin Monika Wolf-Umhauer; hintereDer „neue Vorstand“ von links: Weiherwartin Evelyn Schnabel, Schriftführerin Monika Wolf-Umhauer; hintere
Reihe: Dr. Karl-Heinz Lamberty, Vorsitzender Dr. Georg Schneider, Martin Faßbender; vorne: die scheidendeReihe: Dr. Karl-Heinz Lamberty, Vorsitzender Dr. Georg Schneider, Martin Faßbender; vorne: die scheidendeReihe: Dr. Karl-Heinz Lamberty, Vorsitzender Dr. Georg Schneider, Martin Faßbender; vorne: die scheidendeReihe: Dr. Karl-Heinz Lamberty, Vorsitzender Dr. Georg Schneider, Martin Faßbender; vorne: die scheidendeReihe: Dr. Karl-Heinz Lamberty, Vorsitzender Dr. Georg Schneider, Martin Faßbender; vorne: die scheidende
Karin von Wilckens, Kassenwartin Ruth Micklisch, Manfred Bähr, stellv. Vorsitzender Karl Micklisch.Karin von Wilckens, Kassenwartin Ruth Micklisch, Manfred Bähr, stellv. Vorsitzender Karl Micklisch.Karin von Wilckens, Kassenwartin Ruth Micklisch, Manfred Bähr, stellv. Vorsitzender Karl Micklisch.Karin von Wilckens, Kassenwartin Ruth Micklisch, Manfred Bähr, stellv. Vorsitzender Karl Micklisch.Karin von Wilckens, Kassenwartin Ruth Micklisch, Manfred Bähr, stellv. Vorsitzender Karl Micklisch.
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wurden einstimmig in ihrem Amt
bestätigt.
Auf eigenen Wunsch scheidet
Karin von Wilckens zwar aus
dem Vorstand aus, will jedoch
weiterhin „ihr“ Rosenbeet am
Burgweiher pflegen und das Ar-
chiv des Vereins betreuen. Die
Versammlung dankte ihr mit le-
bendigen Blumen für die lang-

jährige engagierte Mitarbeit in
vielen Bereichen.
Im Gartenjahr 2023 will die
neue Weiherwartin die Anlagen
rund um den Weiher weiter lang-
sam naturnäher und insekten-
freundlicher ausbauen. Ihre
neue Idee, auch das Dorf blü-
hender zu gestalten, ist es, Pa-
tenschaften für Blumenampeln

anzuregen und in der Umset-
zung zu unterstützen. Eine ers-
te möchte sie als Muster an
der Alten Poststraße / Eingang
zum Schlagbaum selbst
übernehmen.
Interessenten für eine Paten-
schaft wenden sich an den HVV
(www.hvv-buschhoven.de oder
hvv-schneider@outlook.de.
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Welcome back... Sportschützen
Ostereier-Schießen am 2. April
Die schlechte Nachricht vorweg:
Die Odendorfer Sportschützen
haben zwar eine neue Heimstatt
gefunden und diese wird auch
wieder in Odendorf sein - gar
nicht mal weit weg vom bisheri-
gen Standort - und die Planungen
zum Neubau laufen auch, aber der
erste Spatensicht wird wohl vor-
aussichtlich erst im nächsten Jahr
erfolgen. Nichtsdestotrotz hat der

SSV entschieden, dass, nachdem
das Ostereier-Schießen in den
Jahren der Corona-Pandemie aus-
gefallen ist und man im letzten
Jahre nach Heimerzheim ausge-
wichen ist, in diesem Jahr - trotz
aller Widrigkeiten -, das traditio-
nelle Ostereier-Schießen wieder
in Odendorf (am Palmsonntag von
10 bis 16.30 Uhr im Dorfsaal) aus-
zurichten.

Jedermann (und Frau) ist herzlich
willkommen und die Sportschüt-
zen freuen sich auf angeregte Ge-
spräche mit interessierten Besu-
chern. Selbstverständlich können
die Sportschützen - der Örtlich-
keit geschuldet - nicht Ihr gesam-
tes Repertoire vorführen, aber
eine sportliche Betätigung am
Bogen oder am Lasergewehr zeigt
einen interessanten Einblick in die

Sportarten, die der SSV Odendorf
ausübt. Selbstverständlich wird
auch nicht auf Ostereier - oder
gar den Osterhasen - geschos-
sen: Ostereier sind einfach nur
die Währung mit der Treffer mit
dem Bogen oder dem Laserge-
wehr entlohnt werden. Darüber
hinaus gibt es auch noch etwas zu
gewinnen und für Speis und Trank
ist ebenfalls gesorgt. MK

Ostereierschießen
in Buschhoven
Nach Coronapause und noch nicht
wieder beseitigten Flutschäden
wollen wir, der Sport - Schützen-
verein Buschhoven e.V., unser tra-
ditionelles „Ostereierschießen“
für jedermann neu aufleben las-
sen. Wir haben eine bunte Mi-
schung der einzelnen Disziplinen
zusammengestellt. Da wären: Luft-

pistole, Luftgewehr, Lasergewehr
(für Kinder unter 12), Blasrohr und
natürlich unsere heimlichen
Stars, die Dartabteilung.
Der Der Der Der Der TTTTTermin ist der 2.ermin ist der 2.ermin ist der 2.ermin ist der 2.ermin ist der 2.     April,April,April,April,April, P P P P Palm-alm-alm-alm-alm-
sonntag, ab 13 Uhr in der Schüt-sonntag, ab 13 Uhr in der Schüt-sonntag, ab 13 Uhr in der Schüt-sonntag, ab 13 Uhr in der Schüt-sonntag, ab 13 Uhr in der Schüt-
zenhalle inzenhalle inzenhalle inzenhalle inzenhalle in Buschhoven. Auch für
das leibliche Wohl ist gesorgt. Wir
freuen uns auf Ihren Besuch.
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Gottesdienste zu Karfreitag und Ostern
Die Evangelische Kirchenge-
meinde Swisttal lädt an Grün-
donnerstag, 6. April, um 19 Uhr
zu einem Tischabendmahl in die
Maria-Magdalena-Kirche nach
Heimerzheim ein. Gemeinsam
wird in der Kirche Abendbrot
gegessen und Gottesdienst ge-
feiert. An Karfreitag, 7. April,
wird um 10 Uhr in der Versöh-
nungskirche in Buschhoven und
um 15 Uhr im Dietrich-Bonhoef-
fer-Haus in Odendorf ein Abend-
mahlsgottesdienst gefeiert. In
Odendorf singt der Pfarr-Cäci-
lien-Chor. Zur Osternacht am

8. April findet um 23 Uhr in der
Versöhnungskirche in Buschho-
ven ein Abendmahlsgottes-
dienst mit anschließendem Os-
terbrotessen im Melanchthon-
haus statt. An Ostersonntag,
9. April, wird um 10 Uhr ein
Abendmahlsgottesdienst in der
Maria-Magdalena-Kirche in
Heimerzheim gefeiert. Am Os-
termontag, 10. April, findet ein
Familiengottesdienst mit an-
schließendem gemeinsamem
Frühstück um 10 Uhr im Diet-
rich-Bonhoeffer-Haus in Oden-
dorf statt.
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Kreistag: Rhein-Sieg-Kreis
tritt dem Verein
„Voreifel  - Die Bäche der
Swist e.V.“ bei
Rhein-Sieg-Kreis (hei). Der Kreis-
tag hat jetzt in seiner Sitzung am
23. März beschlossen, dass der
Rhein-Sieg-Kreis Mitglied des
Vereins „Voreifel - Die Bäche der
Swist e.V.“ wird. Als Vertreterin
wird Kreiswirtschaftsförderin Re-
gina Rosenstock in den Verein
entsendet. Der Kreis beteiligt sich
mit einem jährlichen Mitglieds-
beitrag in Höhe von 500 Euro.
„Mit der Mitgliedschaft unter-
streicht der Rhein-Sieg-Kreis die
Bedeutung des Vereins für die
Weiterentwicklung der LEADER-
Region ´Voreifel - Die Bäche der
Swist e.V.´“, freut sich Regina Ro-
senstock über diese sichtbare Ver-
netzung.

Der LEADER-Region „Voreifel -
Die Bäche der Swist e.V.“ gehö-
ren die Kommunen Meckenheim,
Rheinbach, Swisttal und Wacht-
berg sowie Teile der Stadt Euskir-
chen mit den vier Dörfern Kirch-
heim, Schweinheim, Flamersheim
und Palmersheim an. Sie verfügt
über 2,7 Millionen Euro Förder-
gelder. Ziel der LEADER-Region
sind Projekte vor Ort, mit denen
Dörfer wiederbelebt und das
Miteinander entwickelt werden.
Ebenfalls werden Projekt unter-
stützt, die das Verständnis der
Umwelt sowie den Natur- und Kul-
turraum stärken wie auch eine
nachhaltige Wirtschaft und den
regionalen Arbeitsmarkt fördern.
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Wir sind DIE Geschenkespezialisten -
ArsMineralis in Losheim/Eifel
Egal ob Hochzeit, Geburtstag,
Jubiläum oder „einfach mal so“,
wir führen für jeden Anlass, für
jeden Geschmack und für jeden
Geldbeutel ausgefallene, exk-
lu-sive und pfiffige Geschenk-
ideen in der ArsMineralis in
Losheim/Eifel.
Unsere Echt-Schmuckpalette ist
wirklich beeindruckend, an sich
kein bekannter oder auch we-
niger bekannter Stein, oft in Sil-
ber gefasst, den wir nicht füh-
ren. Hinzu kommen qualitativ
hoch-wertige Körperpflegepro-

dukte, Seifen, Öle, Cremes. Und
natürlich die passenden Acces-
soires dazu wie Seifenschalen,
Körbe, Kera-mikablagen, Mas-
sageprodukte und so weiter.
Wir führen Räucherwerk, Kar-
ten für alle Anlässe mit und
ohne Umschlag, auch in 3D-Aus-
führung, Bücher, Zeitschriften
und Lesestoff, der für gute Stim-

mung sorgt. Wir führen Zirben-
Produkte, Wassersteine und
Gefäße, Produkte aus Oliven-
holz, Windlichter, Deko-Objek-
te, Muscheln, Specksteinfigu-
ren, Figuren aus Onyx-Marmor,
Filz-Taschen, Kerzen, Engel,
ausge-wählte Puzzle und Spie-
le, auch Krippen und Krippen-
zubehör und vieles mehr. Wir

stellen Ihnen Geschenkekörbe
zusammen, stellen Geschenke-
gutscheine aus und beraten Sie
gerne.
An die ArsMineralis schließen
sich unmittelbar die beiden fan-
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tas-tischen und einmaligen Aus-
stellungen ArsFigura und Ars-
Krippana an.
Da wir mitten im Naturpark
Nordeifel liegen, können Sie bei
uns herrlich wandern und mit
dem Rad fahren (Kyllradweg).
Ein Tag wie im Bilderbuch, er-
frischend, erholsam, voller
Freundlichkeit und Entspan-
nung!
Besuchen Sie uns! Wir freuen

uns auf Ihren Besuch.
Das Cafe-Bistro Old Smuggler
gleich nebenan hat täglich von
8 bis 18.30 Uhr geöffnet,
ebenfalls auch samstags, sonn-
tags und an vielen Feiertagen.
Und der belgische Supermarkt
DELHAIZE, mit seinen großem
und günstigen Kaffee-Angebot.
Kaffee ist in Belgien viel güns-
tiger. Jeden Tag sind die ArsMi-
neralis und die Ausstellungen

geöffnet von 10 - 18 Uhr,
montags geschlossen (außer an
den meisten Feiertagen).
Die Daten für das Navi:
Prümerstraße 55,
53940 Losheim/Eifel.

Weitere Infos auf unseren Fa-
cebook-Seiten Grenzgenuss
und ArsMineralis, bei Instagram
auf unserer Seite GrenzGenuss
oder im Netz unter
www.grenzgenuss.net
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Lärmaktionsplanung -
Schiene des Eisenbahn-Bundesamtes
Das Eisenbahn-Bundesamt hat am 13. März 2023 die erste Phase der
Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen der Lärmaktionsplanung sowohl für
Bürger*innen als auch für Kommunen gestartet. In den kommenden Wochen
können alle Menschen, die sich durch Schienenlärm gestört fühlen, an der
Lärmaktionsplanung an Schienenwegen des Bundes mitwirken und sich bis
zum 24. April 2023 zu ihren Lärmproblemen äußern.
Hierfür hat das Eisenbahn-Bundesamt die Beteiligungsplattform
wwwwwwwwwwwwwww.laermaktionsplanung-schiene.laermaktionsplanung-schiene.laermaktionsplanung-schiene.laermaktionsplanung-schiene.laermaktionsplanung-schiene.de.de.de.de.de
freigeschaltet.
Über eine interaktive Kartenanwendung können die teilnehmenden Bürger-

innen und Bürger einen Ort angeben, an dem sie sich durch Schienenlärm
gestört fühlen. Zu jedem benannten Ort können die Teilnehmenden dann
verschiedene Aussagen zu ihrer Lärmsituation treffen.
Die Lärmaktionsplanung des Eisenbahn-Bundesamtes sieht zwei Beteili-
gungsphasen vor. Nach der Auswertung der ersten Beteiligungsphase veröf-
fentlicht das Eisenbahn-Bundesamt Ende des Jahres 2023 den Entwurf
seines Lärmaktionsplanes. Daran anschließend findet die zweite Beteili-
gungsphase statt. In dieser Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung können
Bürgerinnen und Bürger den Entwurf bewerten und eine Rückmeldung zum
Verfahren geben.

Was sind Ziel und Zweck des Freiraumkonzeptes?
Wie wurde das Freiraumkonzept erarbeitet?
Öffentliche Auslegung
Durch eine öffentliche Auslegung möchte die Gemeinde Swisttal die Bürger-
innen und Bürger über die Inhalte des Freiraumkonzeptes informieren und
ihnen die Möglichkeit geben, zu den Inhalten weitere Anregungen einzurei-
chen. Eine rege Beteiligung ist ausdrücklich erwünscht!Eine rege Beteiligung ist ausdrücklich erwünscht!Eine rege Beteiligung ist ausdrücklich erwünscht!Eine rege Beteiligung ist ausdrücklich erwünscht!Eine rege Beteiligung ist ausdrücklich erwünscht!

Was sind Ziel und Zweck des Freiraumkonzeptes?Was sind Ziel und Zweck des Freiraumkonzeptes?Was sind Ziel und Zweck des Freiraumkonzeptes?Was sind Ziel und Zweck des Freiraumkonzeptes?Was sind Ziel und Zweck des Freiraumkonzeptes?

Unversiegelte Flächen - das betrifft sowohl Äcker, Wiesen, Weiden, Wälder
und Gewässer als auch unbebaute Siedlungsbereiche wie Parkanlagen oder
Spiel- und Sportflächen - übernehmen viele wichtige Funktionen. Dazu
gehören
• ökologische Funktionen, z.B. der Klimaschutz und der Klimaausgleich,

der Gewässer- und Hochwasserschutz oder der Schutz der Biologischen
Vielfalt,

• soziale Funktionen, z.B. Erholung und Freizeitgestaltung und die Förde-
rung von Begegnungen und der Partizipation sowie

• ökonomische Funktionen, z.B. die Produktion landwirtschaftlicher Gü-
ter, die Rohstofferzeugung und die Energiegewinnung.

Freiraum gerät zunehmend unter Druck, da der Bedarf an Flächen für
Siedlung und Verkehr, für den Anbau nachwachsender Rohstoffe, für Anpas-
sungen an den Klimawandel zur Kalt- und Frischluftzufuhr oder zum Wasser-
rückhalt, für die Erhaltung und Förderung der biologischen Vielfalt u.v.m.
zunehmend ansteigt.
Ziel des Freiraumkonzeptes ist es deshalb, die verschiedenen Belange im
Freiraum aufeinander abzustimmen und den Freiraum durch gezielte Maß-
nahmen aufzuwerten. Dabei sollen nach Möglichkeit Synergieeffekte ge-
nutzt werden.
Bei dem Freiraumkonzept handelt es sich um ein informelles Planungsin-
strument. Zur Umsetzung von Maßnahmen verfolgt das Freiraumkonzept
einen kooperativen Ansatz.
Wie wurde das Freiraumkonzept erarbeitet?
Die Gesellschaft für Umweltplanung und wissenschaftliche Beratung aus
Bonn wurde mit der Konzepterstellung im Jahr 2019 beauftragt.
Im ersten Schritt erfolgte eine Freiraumanalyse für das Gemeindegebiet zu
folgenden Schwerpunktthemen:
• Nutzungstypen und Landschaftsstruktur
• Böden der Bördelandschaft und ihre Funktionen
• Biotop- und Artenschutz in der Bördelandschaft
• Gewässerentwicklung
• Entwicklung der Waldville
• Klimarelevante Freiflächen
• Naherholung und Aufenthaltsqualität der Freiflächen
Dafür standen Fachgutachten und Informationssysteme zur Verfügung, aus
denen eigene Analysen abgeleitet werden konnten. Darüber hinaus wurden
verschiedene Fachexpertinnen und -experten wie die Ortsvorsteherinnen
und Ortsvorsteher der Gemeinde, verschiedene Naturschutzverbände, die

Untere Naturschutzbehörde im Rhein-Sieg-Kreis, der Erftverband, die Forst-
verwaltung und die Tourismusverbände beteiligt.
Auf Grundlage der Freiraumanalyse wurden Leitlinien und Ziele für die
Freiraumentwicklung definiert. Diese Entwicklungsziele wurden verschiede-
nen Entwicklungsräumen zugeordnet.
Anhand der Freiraumanalyse und der Leitlinien und Entwicklungsziele konn-
ten konkrete, flächenbezogene Maßnahmen entwickelt werden, durch die
der Freiraum in den kommenden Jahren aufgewertet werden soll. Bei der
Konzeption der Maßnahmen war die Einbindung der Wünsche und Ideen der
Bürgerinnen und Bürger von besonderer Bedeutung. Deshalb wurde am 23.
August 2022 ein Bürgerforum durchgeführt. Im Anschluss konnten weitere
Eingaben per E-Mail an das Planungsbüro übermittelt werden.
Der Umwelt-, Wirtschaftsförderungs- und Energieausschuss bzw. seit der
Kommunalwahl im Jahr 2020 der Klima- und Umweltschutz-, Wirtschaftsför-
derungs- und Energieausschuss wurde als zuständiges Fachgremium konti-
nuierlich über den Verlauf der Konzepterstellung unterrichtet und die Ergeb-
nisse mit ihm abgestimmt.
Ein weiterer wichtiger Baustein bei der Konzepterstellung ist nun die
öffentliche Auslegung des Konzeptes.
Öffentliche Auslegung
In Anlehnung an die in der Bauleitplanung vorgesehene öffentliche Ausle-
gung von Bauleitplänen (vgl. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch) soll auch das
Freiraumkonzept öffentlich ausgelegt werden.
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbe-
reich durch das Freiraumkonzept berührt werden kann, werden in Anleh-
nung an § 4 Abs. 2 BauGB parallel zu dieser öffentlichen Auslegung am
Verfahren beteiligt.
Der Entwurf des Freiraumkonzeptes liegt in der Zeit von

Dienstag,Dienstag,Dienstag,Dienstag,Dienstag, den 11. den 11. den 11. den 11. den 11.     April 2023 bis einschließlichApril 2023 bis einschließlichApril 2023 bis einschließlichApril 2023 bis einschließlichApril 2023 bis einschließlich
Donnerstag, den 11. Mai 2023Donnerstag, den 11. Mai 2023Donnerstag, den 11. Mai 2023Donnerstag, den 11. Mai 2023Donnerstag, den 11. Mai 2023

im Rathaus der Gemeinde Swisttal, Rathausstraße 115, 53913 Swisttal-
Ludendorf, im Flur des ersten Obergeschosses öffentlich aus.
Die Planunterlagen können dort während der nachfolgend genannten Dienst-
stunden des Fachbereiches III/1 -Gemeindeentwicklung- eingesehen werden:

montags, dienstags, donnerstags und freitagsmontags, dienstags, donnerstags und freitagsmontags, dienstags, donnerstags und freitagsmontags, dienstags, donnerstags und freitagsmontags, dienstags, donnerstags und freitags
von 8.00 Uhr bis 12 Uhr und zusätzlichvon 8.00 Uhr bis 12 Uhr und zusätzlichvon 8.00 Uhr bis 12 Uhr und zusätzlichvon 8.00 Uhr bis 12 Uhr und zusätzlichvon 8.00 Uhr bis 12 Uhr und zusätzlich

dienstags und donnerstagsdienstags und donnerstagsdienstags und donnerstagsdienstags und donnerstagsdienstags und donnerstags
von 14.00 bis 18.00 Uhrvon 14.00 bis 18.00 Uhrvon 14.00 bis 18.00 Uhrvon 14.00 bis 18.00 Uhrvon 14.00 bis 18.00 Uhr

Während der Auslegungsfrist kann sich die Öffentlichkeit über das Freiraum-
konzept informieren sowie Stellungnahmen zum Freiraumkonzept an die
Gemeindeverwaltung abgeben.
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Zur Zur Zur Zur Zur Abgabe von Stellungnahmen haben Sie folgende MöglichkAbgabe von Stellungnahmen haben Sie folgende MöglichkAbgabe von Stellungnahmen haben Sie folgende MöglichkAbgabe von Stellungnahmen haben Sie folgende MöglichkAbgabe von Stellungnahmen haben Sie folgende Möglichkeiten:eiten:eiten:eiten:eiten:

1. Schreiben Sie bis zum 11. Mai 2023 eine E-Mail an:
Annalena.Mueller@Swisttal.de

2. Schreiben Sie bis zum 11. Mai 2023 eine schriftliche Stellungnahme per
Post an:

      Gemeinde Swisttal
      Fachbereich III/1 - Gemeindeentwicklung
      Stichwort: Freiraumkonzept
      Rathausstraße 115
      53913 Swisstal-Ludendorf
3. Geben Sie eine Stellungnahme zur Niederschrift während der o.g.

Auslegungsfrist und der o.g. Dienststunden im Rathaus der Gemeinde
Swisttal bei der unter 2) genannten Adresse (Zimmer Nr. 31 im ersten
Obergeschoss) ab.

Bitte beachten Sie, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei
der Beschlussfassung über das Freiraumkonzept unberücksichtigt bleiben.
Die personenbezogenen Daten werden nach der Beschlussfassung des
Rates der Gemeinde Swisttal über das Freiraumkonzept vernichtet.
Der Ort der Auslegung ist nicht barrierefrei. Personen, welche den Ort der
Auslegung nicht erreichen können, werden gebeten unter der Telefonnum-
mer (02255) 309-617 oder (02255) 309-620 eine Möglichkeit der Einsicht-
nahme und eventuellen Abgabe einer Stellungnahme zu vereinbaren.
Der Entwurf des Freiraumkonzeptes steht zusätzlich während der Offenlage-

frist zur Ansicht sowie zum Download im PDF-Format unter folgender Intern-
etadresse zur Verfügung:

https://wwwhttps://wwwhttps://wwwhttps://wwwhttps://www.o-sp.o-sp.o-sp.o-sp.o-sp.de/swisttal/offen.de/swisttal/offen.de/swisttal/offen.de/swisttal/offen.de/swisttal/offen

Diese Internetadresse erreichen Sie auch über die Homepage der Gemeinde
Swisttal (www.Swisttal.de) mit dem Menüpfad:
Bauen, Wohnen, Wirtschaft >> Bauleitplanung >> Bauleitpläne >> Öffentli-
che Auslegung
Die Unterlagen zum Freiraumkonzept werden unter dieser Internetadresse
während der Auslegungsfrist unter dem Punkt „Planungskonzepte“ zu finden
sein. Sämtliche eingegangene Stellungnahmen werden den zuständigen poli-
tischen Gremien mit einer entsprechenden fachlichen Bewertung vorgelegt.
Im Anschluss soll die abschließende Beschlussfassung des Rates der Gemein-
de Swisttal über das Freiraumkonzept erfolgen.

Hinweis gemäß § 27 a Hinweis gemäß § 27 a Hinweis gemäß § 27 a Hinweis gemäß § 27 a Hinweis gemäß § 27 a VVVVVerwerwerwerwerwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG):altungsverfahrensgesetz (VwVfG):altungsverfahrensgesetz (VwVfG):altungsverfahrensgesetz (VwVfG):altungsverfahrensgesetz (VwVfG):

Diese öffentliche Bekanntmachung ist im Internet auf der Homepage der
Gemeinde Swisttal unter der Adresse www.Swisttal.de (Rubrik: Amtliche
Bekanntmachungen) abrufbar.
Swisttal-Ludendorf, den 22.03.2023
gez.
(Kalkbrenner)
Bürgermeisterin

AufstellungsbeschlussAufstellungsbeschlussAufstellungsbeschlussAufstellungsbeschlussAufstellungsbeschluss

Der Rat der Gemeinde Swisttal hat in seiner Sitzung am 09.
Dezember 2020 auf Empfehlung des Planungs- und Verkehrs-
ausschusses vom 03. Dezember 2020 beschlossen, den Bebau-
ungsplan Ollheim Ol 2 „Gewerbegebiet Am Schießbach“, 2.
Änderung und Erweiterung aufzustellen.

GeltungsbereichGeltungsbereichGeltungsbereichGeltungsbereichGeltungsbereich

Der Änderungsbereich umfasst die Parzelle Gemarkung Oll-
heim, Flur 2, Flurstück 377 und schließt im Westen an das
bereits bestehende Betriebsgelände und somit der Grenze des
rechtsverbindlichen Bebauungsplanes Ollheim Ol 2 „Gewerbe-
gebiet Am Schießbach“, 1. Änderung und Erweiterung an. Im
Süden wird er vom Schießbach begrenzt, sowie im Norden vom
vorhandenen Wirtschaftsweg in Verlängerung der bestehenden
Zufahrt zum Betriebsgelände Hündgen Entsorgungs GmbH & Co.
KG („Peterstraße“).
Die Grenze des Erweiterungs- und Änderungsbereiches im Os-
ten verläuft parallel zum östlich gelegenen Wirtschaftsweg so-
wie der Bundesautobahn A 61 entlang der Flurstücksgrenze des
Flurstücks 377.
Im beigefügten Übersichtsplan ist der räumliche Geltungsbe-
reich - schwarz umrandet - dargestellt.

Ziel und Zweck der PlanungZiel und Zweck der PlanungZiel und Zweck der PlanungZiel und Zweck der PlanungZiel und Zweck der Planung

Ziel der Bebauungsplanänderung ist die Festsetzung eines In-
dustriegebietes (GI), um weitere Behandlungsanlagen des wert-
stofflichen Recyclings sowie Park-, Lager- und Stellflächen zu
ermöglichen. Beabsichtigt ist hierdurch die Erweiterung der
bestehenden Betriebsflächen.

FFFFFrühzeitige öffentliche rühzeitige öffentliche rühzeitige öffentliche rühzeitige öffentliche rühzeitige öffentliche AuslegungAuslegungAuslegungAuslegungAuslegung

Die Öffentlichkeit wird gemäß § 3 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB)
frühzeitig mittels einer öffentlichen Auslegung unterrichtet und um Abga-
be einer Stellungnahme gebeten.
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgaben-
bereich durch die o.g. Bauleitplanung berührt werden kann, werden
gemäß § 4 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) parallel zu dieser öffentlichen
Auslegung am Verfahren beteiligt.
Zur frühzeitigen öffentlichen Auslegung liegen die folgenden Unterlagen:
- Vorentwurf des Bebauungsplanes mit zeichnerischen und textlichen

Festsetzungen
- Begründung zum Vorentwuf des Bebauungsplanes
- Umweltbericht
- Landschaftspflegerischer Fachbeitrag
- Artenschutzprüfung der Stufe 1
- Schalltechnische Untersuchung
- Ergänzung der Schalltechnischen Untersuchung zum Thema Winden-

ergieanlagen
- Einordnung der im Betrieb gelagerten Abfälle und Erläuterung des

„Nutzungsschwerpunktes Energiegewinnung zur Eigenstromerzeu-
gung“

- Verkehrstechnische Untersuchung
- Fachbeitrag Hochwasserschutz
in der Zeit von

Dienstag,Dienstag,Dienstag,Dienstag,Dienstag, den 11. den 11. den 11. den 11. den 11.     April 2023April 2023April 2023April 2023April 2023
bis einschließlichbis einschließlichbis einschließlichbis einschließlichbis einschließlich

Mittwoch, den 10. Mai 2023Mittwoch, den 10. Mai 2023Mittwoch, den 10. Mai 2023Mittwoch, den 10. Mai 2023Mittwoch, den 10. Mai 2023

im Rathaus der Gemeinde Swisttal, Rathausstraße 115, 53913 Swisttal-
Ludendorf, im Flur des ersten Obergeschosses öffentlich aus. Die Planun-
terlagen können dort während der Dienststunden des Fachbereiches III/1 -
Gemeindeentwicklung-

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3
Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) zum Bebauungsplan
Ollheim Ol 2 „Gewerbegebiet Am Schießbach“,
2. Änderung und Erweiterung
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montags, dienstags, donnerstags und freitags von 8.00 Uhr bismontags, dienstags, donnerstags und freitags von 8.00 Uhr bismontags, dienstags, donnerstags und freitags von 8.00 Uhr bismontags, dienstags, donnerstags und freitags von 8.00 Uhr bismontags, dienstags, donnerstags und freitags von 8.00 Uhr bis
12 Uhr sowie12 Uhr sowie12 Uhr sowie12 Uhr sowie12 Uhr sowie

dienstags und donnerstags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhrdienstags und donnerstags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhrdienstags und donnerstags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhrdienstags und donnerstags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhrdienstags und donnerstags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr

von jedermann eingesehen werden.

Abgabe von Stel lungnahmenAbgabe von Stel lungnahmenAbgabe von Stel lungnahmenAbgabe von Stel lungnahmenAbgabe von Stel lungnahmen

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen zur Pla-
nung beispielsweise schrift l ich sowie elektronisch (E-Mail:
Hanna.Welke@Swisttal.de) oder während der o.g. Dienststun-
den zur Niederschrift im Rathaus der Gemeinde Swisttal (Rat-
hausstraße 115, 53913 Swisttal-Ludendorf, Fachbereich III/1 -
Gemeindeentwicklung-, Zimmer Nr. 36 im ersten Obergeschoss)
von jedermann abgegeben werden. Gleichzeitig besteht die
Möglichkeit weitere Auskünfte einzuholen, insbesondere über
die al lgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentl ichen
Auswirkungen der Planung.
Der Ort der Auslegung ist nicht barrierefrei. Personen, welche
aufgrund einer Behinderung den Ort der Auslegung nicht er-
reichen können, werden gebeten unter der Telefonnummer

Übersicht zum räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes Ollheim Ol 2 „Gewerbegebiet AmÜbersicht zum räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes Ollheim Ol 2 „Gewerbegebiet AmÜbersicht zum räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes Ollheim Ol 2 „Gewerbegebiet AmÜbersicht zum räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes Ollheim Ol 2 „Gewerbegebiet AmÜbersicht zum räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes Ollheim Ol 2 „Gewerbegebiet Am
Schießbach“, 2. Änderung und Erweiterung © Amt für Katasterwesen und Geoinformation des Rhein-Sieg-Schießbach“, 2. Änderung und Erweiterung © Amt für Katasterwesen und Geoinformation des Rhein-Sieg-Schießbach“, 2. Änderung und Erweiterung © Amt für Katasterwesen und Geoinformation des Rhein-Sieg-Schießbach“, 2. Änderung und Erweiterung © Amt für Katasterwesen und Geoinformation des Rhein-Sieg-Schießbach“, 2. Änderung und Erweiterung © Amt für Katasterwesen und Geoinformation des Rhein-Sieg-
Kreises (genordet, ohne Maßstab)Kreises (genordet, ohne Maßstab)Kreises (genordet, ohne Maßstab)Kreises (genordet, ohne Maßstab)Kreises (genordet, ohne Maßstab)

Swisttal-Ludendorf, den 24.03.2023

gez.

(Kalkbrenner)
Bürgermeisterin

(02255) 309-650 eine Möglich-
keit der Einsichtnahme und
eventuellen Abgabe einer Stel-
lungnahme zu vereinbaren.
Die Gemeinde Swisttal nutzt
für das Beteiligungsverfahren
(Offenlage) die elektronischen
Informationstechnologien ge-
mäß § 4 a Absatz 4 Bauge-
setzbuch (BauGB). Hiermit
werden Sie darüber informiert,
dass alle Planunterlagen zu-
sätzl ich unter der Interneta-
d res se

ht tps : / /wwwhttps : / /wwwhttps : / /wwwhttps : / /wwwhttps : / /www.o-sp.o-sp.o-sp.o-sp.o-sp.de/swis t -.de/swis t -.de/swis t -.de/swis t -.de/swis t -
ta l / f ruehta l / f ruehta l / f ruehta l / f ruehta l / f rueh

sowie auf der Homepage der
Gemeinde
(http://www.Swisttal.de) unter
dem Menüpfad:
Bauen, Wohnen, Wirtschaft
>> Bauleitplanung >> Bau-
leitpläne >> Frühzeitige Öf-
fentl ichkeitsbetei l igung >>
Bebauungspläne
während der Offenlagefrist zur
Ansicht sowie zum Download
im PDF-Format zur Verfügung
stehen.

Die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten erfolgt auf der
Grundlage des § 3 BauGB in
Verbindung mit Art. 6 Abs. 1
e) Datenschutz-Grundverord-
nung (DSGVO) und des Daten-
schutz-gesetzes NRW (DSG
NRW). Die im Bauleitplanver-
fahren übermittelten Daten
und Informationen werden
zum Zweck der Durchführung
des Verfahrens und Wahrung
der Beteiligtenrechte verwen-
det und dauerhaft gespei-
cher t .

Hinweis zu umweltbezogenen InformationenHinweis zu umweltbezogenen InformationenHinweis zu umweltbezogenen InformationenHinweis zu umweltbezogenen InformationenHinweis zu umweltbezogenen Informationen

Gemäß § 2 Absatz 4 Satz 1 Baugesetzbuch (BauGB) ist für die
Ermittlung der abwägungsrelevanten Belange des Umweltschutzes
eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlich er-
heblichen Umweltauswirkungen dargestellt, beschrieben und be-
wertet werden. Im Umweltbericht sind auch die erforderlichen
Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der
nachteiligen Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter Mensch,
Pflanzen und Tiere, Boden, Fläche, Wasser, Klima, Luft, Landschafts-
und Ortsbild, Kultur- und sonstige Sachgüter sowie die Wechselwir-
kungen zwischen den einzelnen Schutzgütern darzustellen.
Der Umweltbericht wird im weiteren Verfahren auf Grundlage der
Fachgutachten fortgeschrieben.

Hinweis gemäß § 27 a Hinweis gemäß § 27 a Hinweis gemäß § 27 a Hinweis gemäß § 27 a Hinweis gemäß § 27 a VVVVVerwerwerwerwerwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)altungsverfahrensgesetz (VwVfG)altungsverfahrensgesetz (VwVfG)altungsverfahrensgesetz (VwVfG)altungsverfahrensgesetz (VwVfG)

Diese Bekanntmachung ist im Internet auf der Homepage der
Gemeinde Swisttal unter der Adresse http://www.Swisttal.de (Me-
nüpfad: Gemeinde, Rat, Verwaltung >> Bürgerservice >> Amtliche
Bekanntmachungen) abrufbar.
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AufstellungsbeschlussAufstellungsbeschlussAufstellungsbeschlussAufstellungsbeschlussAufstellungsbeschluss

Der Rat der Gemeinde Swisttal hat in seiner Sitzung am 15. Februar 2022 auf
Empfehlung des Planungs- und Verkehrsausschusses vom 02. Februar 2022
beschlossen, die 9. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich
des Bebauungsplanes Odendorf Od 22 „Bolzplatz & Freizeitanlage am
Gewerbegebiet“ im Parallelverfahren gemäß § 8 Absatz 3 Baugesetzbuch
(BauGB) aufzustellen.

GeltungsbereichGeltungsbereichGeltungsbereichGeltungsbereichGeltungsbereich

Der Geltungsbereich der 9. Änderung des Flächennutzungsplanes befindet
sich im Norden der Ortslage Odendorf und umfasst die Flurstücke 29 (teilw.)
und 28 (teilw.) in der Flur 2 der Gemarkung Odendorf. Die Gebietsgröße
beträgt 3.593 m².
Der Änderungsbereich wird im Norden durch das Regenrückhaltebecken
begrenzt. Im Osten verläuft der Geltungsbereich in Verlängerung zur östli-
chen Grenze des Regenrückhaltebeckens und parallel zur Landstraße L11.
Im Westen grenzt die dargestellte gewerbliche Baufläche des gültigen
Flächennutzungsplanes an. Südwest-
lich grenzt der Geltungsbereich an
eine Grünfläche sowie südöstlich an
den bestehenden Flächennutzungs-
plan mit der Darstellung „Sonder-
baufläche“ sowie „gewerbliche Bau-
fläche“.
Im beigefügten Übersichtsplan ist der
räumliche Geltungsbereich - schwarz
umrandet - dargestellt.

Ziel und Zweck der PlanungZiel und Zweck der PlanungZiel und Zweck der PlanungZiel und Zweck der PlanungZiel und Zweck der Planung

Die im Flächennutzungsplan darge-
stellten Flächen für die Landwirt-
schaft sollen im Zuge der 9. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes als
Flächen für Sport- und Spielanlagen
gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2a BauGB
dargestellt werden.

FFFFFrühzeitige öffentliche rühzeitige öffentliche rühzeitige öffentliche rühzeitige öffentliche rühzeitige öffentliche AuslegungAuslegungAuslegungAuslegungAuslegung

Die Öffentlichkeit wird gemäß § 3
Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB)
frühzeitig mittels einer öffentlichen
Auslegung unterrichtet und um Ab-
gabe einer Stellungnahme gebe-
ten.
Die Behörden und sonstigen Träger
öffentlicher Belange, deren Aufga-
benbereich durch die o.g. Bauleit-
planung berührt werden kann, wer-
den gemäß § 4 Absatz 1 Baugesetz-
buch (BauGB) parallel zu dieser öf-
fentlichen Auslegung am Verfahren
beteiligt.

Übersicht zum räumlichen Geltungsbereich der 9. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich desÜbersicht zum räumlichen Geltungsbereich der 9. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich desÜbersicht zum räumlichen Geltungsbereich der 9. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich desÜbersicht zum räumlichen Geltungsbereich der 9. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich desÜbersicht zum räumlichen Geltungsbereich der 9. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich des
Bebauungsplanes Odendorf Od 22 „Bolzplatz & Freizeitanlage am Gewerbegebiet“ © Land NRW (2023)Bebauungsplanes Odendorf Od 22 „Bolzplatz & Freizeitanlage am Gewerbegebiet“ © Land NRW (2023)Bebauungsplanes Odendorf Od 22 „Bolzplatz & Freizeitanlage am Gewerbegebiet“ © Land NRW (2023)Bebauungsplanes Odendorf Od 22 „Bolzplatz & Freizeitanlage am Gewerbegebiet“ © Land NRW (2023)Bebauungsplanes Odendorf Od 22 „Bolzplatz & Freizeitanlage am Gewerbegebiet“ © Land NRW (2023)
/ Datenlizenz Deutschland - Version 2.0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-0); -unmaßstäblich-/ Datenlizenz Deutschland - Version 2.0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-0); -unmaßstäblich-/ Datenlizenz Deutschland - Version 2.0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-0); -unmaßstäblich-/ Datenlizenz Deutschland - Version 2.0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-0); -unmaßstäblich-/ Datenlizenz Deutschland - Version 2.0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-0); -unmaßstäblich-

Zur frühzeitigen öffentlichen Auslegung liegen die folgenden Unterlagen:
- Vorentwurf der 9. Änderung des Flächennutzungsplanes
- Begründung zum Vorentwuf
- Umweltbericht mit integriertem Landschaftspflegerischen

Fachbeitrag
in der Zeit von

Dienstag,Dienstag,Dienstag,Dienstag,Dienstag, den 11. den 11. den 11. den 11. den 11.     April 2023 bis einschließlichApril 2023 bis einschließlichApril 2023 bis einschließlichApril 2023 bis einschließlichApril 2023 bis einschließlich
Mittwoch, den 10. Mai 2023Mittwoch, den 10. Mai 2023Mittwoch, den 10. Mai 2023Mittwoch, den 10. Mai 2023Mittwoch, den 10. Mai 2023

im Rathaus der Gemeinde Swisttal, Rathausstraße 115, 53913 Swisttal-
Ludendorf, im Flur des ersten Obergeschosses öffentlich aus. Die Planunterla-
gen können dort während der Dienststunden des Fachbereiches III/1 -Gemein-
deentwicklung-

montags, dienstags, donnerstags und freitags von 8.00 Uhr bis 12 Uhrmontags, dienstags, donnerstags und freitags von 8.00 Uhr bis 12 Uhrmontags, dienstags, donnerstags und freitags von 8.00 Uhr bis 12 Uhrmontags, dienstags, donnerstags und freitags von 8.00 Uhr bis 12 Uhrmontags, dienstags, donnerstags und freitags von 8.00 Uhr bis 12 Uhr
sowiesowiesowiesowiesowie

dienstags und donnerstags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhrdienstags und donnerstags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhrdienstags und donnerstags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhrdienstags und donnerstags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhrdienstags und donnerstags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr

von jedermann eingesehen werden.

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1
Baugesetzbuch (BauGB) zur 9. Änderung des
Flächennutzungsplanes für den Bereich des
Bebauungsplanes Odendorf Od 22
„Bolzplatz & Freizeitanlage am Gewerbegebiet“
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AufstellungsbeschlussAufstellungsbeschlussAufstellungsbeschlussAufstellungsbeschlussAufstellungsbeschluss

Der Rat der Gemeinde Swisttal hat in seiner Sitzung am 15. Februar 2022 auf
Empfehlung des Planungs- und Verkehrsausschusses vom 02. Februar 2022
beschlossen, den Bebauungsplan Odendorf Od 22 „Bolzplatz & Freizeitanlage
am Gewerbegebiet“ aufzustellen.

GeltungsbereichGeltungsbereichGeltungsbereichGeltungsbereichGeltungsbereich

Das Plangebiet befindet sich im Norden der Ortslage Odendorf. Der Geltungs-
bereich des Bebauungsplanes umfasst die Flurstücke 29 (teilweise), 28 (teilweise)
und 71 (teilweise), in der Flur 2 und das Flurstück 1295, Flur 1, in der
Gemarkung Odendorf. Die Gebietsgröße beträgt ca. 0,49 Hektar.
Der Geltungsbereich wird im Norden durch das Regenrückhaltebecken be-
grenzt, im Osten verläuft der Geltungsbereich in Verlängerung zur östlichen
Grenze des Regenrückhaltebeckens und parallel zur Landstraße L11. Die
westliche Grenze des Plangebietes verläuft östlich des Wirtschaftsweges,
welche in die Straße „Gewerbepark Odendorf“ mündet. Das Plangebiet wird
mit einem ca. 5 m breiten Weg mit dem westlich gelegenen Wirtschaftsweg
verbunden, der die Flächen mit der südlich gelegenen Straße „Gewerbepark
Odendorf“ verbindet. Im Süden grenzt der Geltungsbereich des Bebauungs-
planes Odendorf Od 10 „Gewerbepark Odendorf“ an das Plangebiet an. Durch
die Einbeziehung des Wegeflurstückes Nr. 71 (teilweise) sowie des Flurstückes
1295 wird der Bebauungsplan Od 10 „Gewerbegebiet Odendorf“ überplant.
Im beigefügten Übersichtsplan ist der räumliche Geltungsbereich - schwarz

umrandet - dargestellt.

Ziel und Zweck der PlanungZiel und Zweck der PlanungZiel und Zweck der PlanungZiel und Zweck der PlanungZiel und Zweck der Planung

Ziel des Bebauungsplanverfahrens ist es, die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen zur Errichtung von Spiel-, Sport- sowie Freizeitanlagen für Kinder und
Jugendliche zu schaffen. Gleichzeitig ist auch ein Outdoor-Fitnessbereich für
Erwachsene vorgesehen.

FFFFFrühzeitige öffentliche rühzeitige öffentliche rühzeitige öffentliche rühzeitige öffentliche rühzeitige öffentliche AuslegungAuslegungAuslegungAuslegungAuslegung

Die Öffentlichkeit wird gemäß § 3 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB)
frühzeitig mittels einer öffentlichen Auslegung unterrichtet und um Abga-
be einer Stellungnahme gebeten.
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgaben-
bereich durch die o.g. Bauleitplanung berührt werden kann, werden
gemäß § 4 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) parallel zu dieser öffentlichen
Auslegung am Verfahren beteiligt.
Zur frühzeitigen öffentlichen Auslegung liegen die folgenden Unterlagen:
- Vorentwurf des Bebauungsplanes mit zeichnerischen und textlichen

Festsetzungen
- Begründung zum Vorentwuf des Bebauungsplanes
- Umweltbericht mit integriertem Landschaftspflegerischen Fachbei-

trag
in der Zeit von

Swisttal-Ludendorf, den 22.03.2023

gez.

(Kalkbrenner)
Bürgermeisterin

Abgabe von StellungnahmenAbgabe von StellungnahmenAbgabe von StellungnahmenAbgabe von StellungnahmenAbgabe von Stellungnahmen

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen zur Planung
beispielsweise schriftlich sowie elektronisch (E-Mail:
Hanna.Welke@swisttal.de) oder während der o.g. Dienststunden zur
Niederschrift im Rathaus der Gemeinde Swisttal (Rathausstraße 115,
53913 Swisttal-Ludendorf, Fachbereich III/1 -Gemeindeentwicklung-, Zim-
mer Nr. 36 im ersten Obergeschoss) von jedermann abgegeben werden.
Gleichzeitig besteht die Möglichkeit weitere Auskünfte einzuholen,
insbesondere über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesent-
lichen Auswirkungen der Planung.
Der Ort der Auslegung ist nicht barrierefrei. Personen, welche aufgrund
einer Behinderung den Ort der Auslegung nicht erreichen können,
werden gebeten unter der Telefonnummer (02255) 309-650 eine Mög-
lichkeit der Einsichtnahme und eventuellen Abgabe einer Stellungnah-
me zu vereinbaren.

Die Gemeinde Swisttal nutzt für das Beteiligungsverfahren (Offenlage)
die elektronischen Informationstechnologien gemäß § 4 a Absatz 4
Baugesetzbuch (BauGB). Hiermit werden Sie darüber informiert, dass
alle Planunterlagen zusätzlich unter der Internetadresse

https://wwwhttps://wwwhttps://wwwhttps://wwwhttps://www.o-sp.o-sp.o-sp.o-sp.o-sp.de/swisttal/frueh.de/swisttal/frueh.de/swisttal/frueh.de/swisttal/frueh.de/swisttal/frueh

sowie auf der Homepage der Gemeinde (http://www.Swisttal.de) unter
dem Menüpfad:
Bauen, Wohnen, Wirtschaft >> Bauleitplanung >> Bauleitpläne >>
Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung >> Flächennutzungsplanände-
rungen
während der Offenlagefrist zur Ansicht sowie zum Download im PDF-
Format zur Verfügung stehen.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage
des § 3 BauGB in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 e) Datenschutz-Grundver-

ordnung (DSGVO) und des Datenschutzgesetzes NRW (DSG NRW). Die
im Bauleitplanverfahren übermittelten Daten und Informationen wer-
den zum Zweck der Durchführung des Verfahrens und Wahrung der
Beteiligtenrechte verwendet und dauerhaft gespeichert.

Hinweis zu umweltbezogenen InformationenHinweis zu umweltbezogenen InformationenHinweis zu umweltbezogenen InformationenHinweis zu umweltbezogenen InformationenHinweis zu umweltbezogenen Informationen

Gemäß § 2 Absatz 4 Satz 1 Baugesetzbuch (BauGB) ist für die Ermittlung
der abwägungsrelevanten Belange des Umweltschutzes eine Umwelt-
prüfung durchzuführen, in der die voraussichtlich erheblichen Umwelt-
auswirkungen dargestellt, beschrieben und bewertet werden. Im Um-
weltbericht sind auch die erforderlichen Maßnahmen zur Vermeidung,
Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Umweltauswirkungen
auf die Schutzgüter Mensch, Pflanzen und Tiere, Boden, Fläche, Wasser,
Klima, Luft, Landschafts- und Ortsbild, Kultur- und sonstige Sachgüter
sowie die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern dar-
zustellen.
Der Umweltbericht wird im weiteren Verfahren auf der Grundlage der
Fachgutachten fortgeschrieben.

Hinweis gemäß § 27 a Hinweis gemäß § 27 a Hinweis gemäß § 27 a Hinweis gemäß § 27 a Hinweis gemäß § 27 a VVVVVerwerwerwerwerwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)altungsverfahrensgesetz (VwVfG)altungsverfahrensgesetz (VwVfG)altungsverfahrensgesetz (VwVfG)altungsverfahrensgesetz (VwVfG)

Diese Bekanntmachung ist im Internet auf der Homepage der Gemeinde
Swisttal unter der Adresse http://www.Swisttal.de (Menüpfad: Gemein-
de, Rat, Verwaltung >> Bürgerservice >> Amtliche Bekanntmachun-
gen) abrufbar.

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs.
1 Baugesetzbuch (BauGB) zum Bebauungsplan Odendorf
Od 22 „Bolzplatz & Freizeitanlage am Gewerbegebiet“
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Dienstag,Dienstag,Dienstag,Dienstag,Dienstag, den 11. den 11. den 11. den 11. den 11.     April 2023 bis einschließlich Mittwoch,April 2023 bis einschließlich Mittwoch,April 2023 bis einschließlich Mittwoch,April 2023 bis einschließlich Mittwoch,April 2023 bis einschließlich Mittwoch,
den 10. Mai 2023den 10. Mai 2023den 10. Mai 2023den 10. Mai 2023den 10. Mai 2023

im Rathaus der Gemeinde Swisttal, Rathausstraße 115, 53913 Swisttal-
Ludendorf, im Flur des ersten Obergeschosses öffentlich aus. Die Planunterla-
gen können dort während der Dienststunden des Fachbereiches III/1 -Gemein-
deentwicklung-

montags, dienstags, donnerstags und freitagsmontags, dienstags, donnerstags und freitagsmontags, dienstags, donnerstags und freitagsmontags, dienstags, donnerstags und freitagsmontags, dienstags, donnerstags und freitags
von 8.00 Uhr bis 12 Uhr sowievon 8.00 Uhr bis 12 Uhr sowievon 8.00 Uhr bis 12 Uhr sowievon 8.00 Uhr bis 12 Uhr sowievon 8.00 Uhr bis 12 Uhr sowie

dienstags und donnerstags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhrdienstags und donnerstags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhrdienstags und donnerstags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhrdienstags und donnerstags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhrdienstags und donnerstags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr

von jedermann eingesehen werden.

Abgabe von StellungnahmenAbgabe von StellungnahmenAbgabe von StellungnahmenAbgabe von StellungnahmenAbgabe von Stellungnahmen
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen zur Planung
beispielsweise schriftlich sowie elektronisch (E-Mail: Hanna.Welke@swisttal.de)
oder während der o.g. Dienststunden zur Niederschrift im Rathaus der Ge-
meinde Swisttal (Rathausstraße 115, 53913 Swisttal-Ludendorf, Fachbereich
III/1 -Gemeindeentwicklung-, Zimmer Nr. 36 im ersten Obergeschoss) von
jedermann abgegeben werden. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit weitere
Auskünfte einzuholen, insbesondere
über die allgemeinen Ziele und Zwe-
cke sowie die wesentlichen Auswir-
kungen der Planung.
Der Ort der Auslegung ist nicht barri-
erefrei. Personen, welche aufgrund
einer Behinderung den Ort der Ausle-
gung nicht erreichen können, werden
gebeten unter der Telefonnummer
(02255) 309-650 eine Möglichkeit der
Einsichtnahme und eventuellen Ab-
gabe einer Stellungnahme zu verein-
baren.

Die Gemeinde Swisttal nutzt für das
Beteiligungsverfahren (Offenlage) die
elektronischen Informationstechnolo-
gien gemäß § 4 a Absatz 4 Bauge-
setzbuch (BauGB). Hiermit werden Sie
darüber informiert, dass alle Planun-
terlagen zusätzlich unter der Intern-
etadresse

https://wwwhttps://wwwhttps://wwwhttps://wwwhttps://www.o-sp.o-sp.o-sp.o-sp.o-sp.de/swisttal/frueh.de/swisttal/frueh.de/swisttal/frueh.de/swisttal/frueh.de/swisttal/frueh

sowie auf der Homepage der Gemein-
de (http://www.Swisttal.de) unter dem
Menüpfad:
Bauen, Wohnen, Wirtschaft >> Bau-
leitplanung >> Bauleitpläne >> Früh-
zeitige Öffentlichkeitsbeteiligung >>
Bebauungspläne
während der Offenlagefrist zur An-
sicht sowie zum Download im PDF-
Format zur Verfügung stehen.
Die Verarbeitung personenbezogener
Daten erfolgt auf der Grundlage des §
3 BauGB in Verbindung mit Art. 6 Abs.
1 e) Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) und des Datenschutz-geset-
zes NRW (DSG NRW). Die im Bauleit-
planverfahren übermittelten Daten
und Informationen werden zum Zweck
der Durchführung des Verfahrens und

Ende:Ende:Ende:Ende:Ende:     Amtliche BekanntmachungenAmtliche BekanntmachungenAmtliche BekanntmachungenAmtliche BekanntmachungenAmtliche Bekanntmachungen

Übersicht zum räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes Odendorf Od 22 „Bolzplatz & Freizeitan-Übersicht zum räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes Odendorf Od 22 „Bolzplatz & Freizeitan-Übersicht zum räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes Odendorf Od 22 „Bolzplatz & Freizeitan-Übersicht zum räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes Odendorf Od 22 „Bolzplatz & Freizeitan-Übersicht zum räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes Odendorf Od 22 „Bolzplatz & Freizeitan-
lage am Gewerbegebiet“ © Land NRW (2023) / Datenlizenz Deutschland - Version 2.0 (www.govdata.de/lage am Gewerbegebiet“ © Land NRW (2023) / Datenlizenz Deutschland - Version 2.0 (www.govdata.de/lage am Gewerbegebiet“ © Land NRW (2023) / Datenlizenz Deutschland - Version 2.0 (www.govdata.de/lage am Gewerbegebiet“ © Land NRW (2023) / Datenlizenz Deutschland - Version 2.0 (www.govdata.de/lage am Gewerbegebiet“ © Land NRW (2023) / Datenlizenz Deutschland - Version 2.0 (www.govdata.de/
dl-de/by-2-0); -unmaßstäblich-dl-de/by-2-0); -unmaßstäblich-dl-de/by-2-0); -unmaßstäblich-dl-de/by-2-0); -unmaßstäblich-dl-de/by-2-0); -unmaßstäblich-

Wahrung der Beteiligtenrechte verwendet und dauerhaft gespeichert.

Hinweis zu umweltbezogenen InformationenHinweis zu umweltbezogenen InformationenHinweis zu umweltbezogenen InformationenHinweis zu umweltbezogenen InformationenHinweis zu umweltbezogenen Informationen

Gemäß § 2 Absatz 4 Satz 1 Baugesetzbuch (BauGB) ist für die Ermittlung der
abwägungsrelevanten Belange des Umweltschutzes eine Umweltprüfung durch-
zuführen, in der die voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen darge-
stellt, beschrieben und bewertet werden. Im Umweltbericht sind auch die
erforderlichen Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich
der nachteiligen Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter Mensch, Pflanzen
und Tiere, Boden, Fläche, Wasser, Klima, Luft, Landschafts- und Ortsbild,
Kultur- und sonstige Sachgüter sowie die Wechselwirkungen zwischen den
einzelnen Schutzgütern darzustellen.
Der Umweltbericht wird im weiteren Verfahren auf der Grundlage der Fachgut-
achten fortgeschrieben.

Hinweis gemäß § 27 a Hinweis gemäß § 27 a Hinweis gemäß § 27 a Hinweis gemäß § 27 a Hinweis gemäß § 27 a VVVVVerwerwerwerwerwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)altungsverfahrensgesetz (VwVfG)altungsverfahrensgesetz (VwVfG)altungsverfahrensgesetz (VwVfG)altungsverfahrensgesetz (VwVfG)

Diese Bekanntmachung ist im Internet auf der Homepage der Gemeinde
Swisttal unter der Adresse http://www.Swisttal.de (Menüpfad: Gemeinde, Rat,
Verwaltung >> Bürgerservice >> Amtliche Bekanntmachungen) abrufbar.

Swisttal-Ludendorf, den 22.03.2023

gez.

(Kalkbrenner)
Bürgermeisterin
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Damit waren die Voraussetzung
für die Ausführung des Wiederauf-
bauplans und somit auch für die
Untersuchung der Baugebiete ge-
schaffen.
Die Ausführung des Wiederaufbau-
plans erfolgt durch das hiermit
beauftragte Projektmanagement
entsprechend den hierzu gelten-
den Förderrichtlinien und den Re-
gelungen des Vergaberechts.
Durch diese externe Projektsteu-
erung zum Wiederaufbau wurde
im Anschluss an die Beschluss-
fassung des Rates die Aufgaben-
stellung zur Untersuchung der
Baugebiete konkretisiert, um ver-
gleichbare und belastbare Ange-
bote von Planungs- und Ingeni-
eurbüros zu erhalten. Ebenso
musste der Honorarumfang bewer-
tet werden. Die erforderliche ver-
gaberechtliche Prüfung ergab,

dass aufgrund des voraussichtli-
chen Honorars nach Schwellen-
wertermittlung ein europaweites
Verhandlungsverfahren mit vorge-
schaltetem Teilnahmewettbewerb
zur Vergabe der Ingenieurleistun-
gen durchzuführen ist. Dies war
zur Sicherung der Fördermittel und
der Vermeidung späterer Rück-
forderungsansprüche erforderlich.
Der Teilnahmewettbewerb wurde
im Zeitraum Dezember 2022
durchgeführt und danach ausge-
wertet und die zugelassenen In-
teressenten Ende Januar 2023 zur
Angebotsabgabe aufgefordert. Die
Angebotseröffnung erfolgte Ende
Februar 2023. Derzeit werden die
vorgelegten Angebote geprüft und
bewertet.
Darüber hinaus wurden durch das
Projektmanagement Maßnahmen
zur Aufrechterhaltung sowie zur
Wiederherstellung der Vorflut von

Gewässern und Gräben eingelei-
tet, die im Dezember 2022 be-
gonnen wurden und die auch in
Bezug auf die Untersuchung der
drei Baugebiete bedeutsam sind.
Dies umfasst die topografische
Vermessung aller 36 km Gewäs-
serläufe in der Baulast der Ge-
meinde. Die Vermessung wird bis
Ende März abgeschlossen sein.
Ebenfalls wurde die hydraulische
Sanierung der Gewässer und Grä-
ben als Planungsleistung ausge-
schrieben. Vorgesehen ist, dass
die planenden Ingenieurbüros
diese Arbeiten bis Mitte des Jah-
res fertigstellen. Diese Daten bil-
den eine erhebliche Grundlage für
die Niederschlags-Abfluss-Model-
lierung.
Die Gemeinde ist darüber hinaus
Teil der Hochwasserschutzkoope-
ration Erft für das Teileinzugsge-
biet Swist. Ziel der Hochwasser-

schutzkooperation ist es, techni-
sche Maßnahmen zur Verbesse-
rung des Hochwasserschutzes
über kommunale Grenzen hinaus
zu initiieren, damit die Maßnah-
men der Ober- und Unterlieger
aufeinander abgestimmt sind.
Durch das Tiefbauamt der Gemein-
de wurden darüber hinaus Eigen-
tümer, die aktiv Selbstschutz vor
Hochwasser und Überflutung be-
treiben wollen informiert und be-
raten. In weiteren Informations-
veranstaltungen wurde hierzu
ebenfalls durch Prof. Dr. Kirsch-
bauer vorgetragen.
Mit der Stadt Rheinbach und der
Gemeinde Alfter ist über einen
Zeitraum von drei bis vier Jahren
eine gemeinsame Stelle „Stark-
regenberatung“ vorgesehen, die
mit einem Fördersatz von 70 Pro-
zent finanziert wird.

Die Gemeinde Swisttal sucht
zum nächstmöglichen Zeitpunkt
• eine*n tariflich Beschäftigte*n (m/w/d),eine*n tariflich Beschäftigte*n (m/w/d),eine*n tariflich Beschäftigte*n (m/w/d),eine*n tariflich Beschäftigte*n (m/w/d),eine*n tariflich Beschäftigte*n (m/w/d), in  in  in  in  in VVVVVollzeit,ollzeit,ollzeit,ollzeit,ollzeit, 39 Std./W 39 Std./W 39 Std./W 39 Std./W 39 Std./Wooooo.,.,.,.,.,

Entgeltgruppe 11 Entgeltgruppe 11 Entgeltgruppe 11 Entgeltgruppe 11 Entgeltgruppe 11 TVöDTVöDTVöDTVöDTVöD,,,,, unbefristet unbefristet unbefristet unbefristet unbefristet
Dipl.-Ingenieur*in (FH) / Bachelor bzw. Master,
Fachrichtung Architektur / Bauingenieurwesen
für das Fachgebiet III/3 Technisches Gebäudemanagement:
Planung/Bauen/Unterhaltung

• eine*n tariflich Beschäftigte*n (m/w/d),eine*n tariflich Beschäftigte*n (m/w/d),eine*n tariflich Beschäftigte*n (m/w/d),eine*n tariflich Beschäftigte*n (m/w/d),eine*n tariflich Beschäftigte*n (m/w/d), in  in  in  in  in VVVVVollzeit,ollzeit,ollzeit,ollzeit,ollzeit, 39 Std./W 39 Std./W 39 Std./W 39 Std./W 39 Std./Wooooo.,.,.,.,.,
Entgeltgruppe 11 Entgeltgruppe 11 Entgeltgruppe 11 Entgeltgruppe 11 Entgeltgruppe 11 TVöDTVöDTVöDTVöDTVöD,,,,, unbefristet unbefristet unbefristet unbefristet unbefristet
Dipl.-Ingenieur*in (FH) oder Bachelor bzw. Master of Engineering /
Master of Science,
Fachrichtung Architektur / Hochbau / Bauingenieurwesen oder ver-
gleichbar
für das Fachgebiet III/5 Integrierte Entwicklung / Ortskernerneuerung

• eine*n tariflich Beschäftigte*n (m/w/d),eine*n tariflich Beschäftigte*n (m/w/d),eine*n tariflich Beschäftigte*n (m/w/d),eine*n tariflich Beschäftigte*n (m/w/d),eine*n tariflich Beschäftigte*n (m/w/d), in  in  in  in  in VVVVVollzeit,ollzeit,ollzeit,ollzeit,ollzeit, 39 Std./W 39 Std./W 39 Std./W 39 Std./W 39 Std./Wooooo.,.,.,.,.,
Entgeltgruppe 9 Entgeltgruppe 9 Entgeltgruppe 9 Entgeltgruppe 9 Entgeltgruppe 9 TVöDTVöDTVöDTVöDTVöD,,,,, unbefristet unbefristet unbefristet unbefristet unbefristet
als Projektassistenz für den Fachbereich III Gemeindeentwicklung

• eine*n tariflich Beschäftigte*n (m/w/d),eine*n tariflich Beschäftigte*n (m/w/d),eine*n tariflich Beschäftigte*n (m/w/d),eine*n tariflich Beschäftigte*n (m/w/d),eine*n tariflich Beschäftigte*n (m/w/d), in  in  in  in  in TTTTTeilzeit,eilzeit,eilzeit,eilzeit,eilzeit,
mit einer durchschnittlichen mit einer durchschnittlichen mit einer durchschnittlichen mit einer durchschnittlichen mit einer durchschnittlichen WWWWWochenarbeitszeit von 24 Stundenochenarbeitszeit von 24 Stundenochenarbeitszeit von 24 Stundenochenarbeitszeit von 24 Stundenochenarbeitszeit von 24 Stunden
Entgeltgruppe 5 Entgeltgruppe 5 Entgeltgruppe 5 Entgeltgruppe 5 Entgeltgruppe 5 TVöDTVöDTVöDTVöDTVöD,,,,, unbefristet unbefristet unbefristet unbefristet unbefristet
als Schulsekretär*in für den Fachbereich V Schulen / Bildung /
VHS / Demografie

Die vollständigen Ausschreibungstexte sowie detaillierte Informatio-
nen über die Gemeinde Swisttal finden Sie unter www.swisttal.de.
Schriftliche, aussagekräftige Bewerbungen sind an die
Gemeinde Swisttal
-Stabstelle: Personal / Organisation / Datenverarbeitung / Beschwer-
demanagement-
Rathausstr. 115
53913 Swisttal-Ludendorf
zu richten.
Eine Bewerbung auf dem elektronischen Wege senden Sie bitte an
Ines Gärtner, E-Mail: Ines.Gaertner@Swisttal.de.

Kanalsanierungsarbeiten
in Swisttal-Heimerzheim

Ende: Mitteilungen aus dem RathausEnde: Mitteilungen aus dem RathausEnde: Mitteilungen aus dem RathausEnde: Mitteilungen aus dem RathausEnde: Mitteilungen aus dem Rathaus

Gemäß der Vorgabe der Selbst-
überwachungsverordnung Ab-
wasser (SüwVO Abw) wird der
Zustand der Kanäle mit Hilfe
einer Kanalkamera regelmäßig
erfasst. Nach der Auswertung
der Zustandserfassung sind in
Swisttal-Heimerzheim Instand-
setzungsmaßnahmen an den
Kanälen erforderlich. Die Schä-
den werden in der sogenann-
ten „geschlossenen Bauweise“
saniert. Bei diesem Sanierungs-
verfahren werden die Schad-
stellen im Kanal mit Hilfe eines
Roboters über die jeweiligen
Kanalschächte repariert.
Die Arbeiten werden im Auftrag
der Gemeinde Swisttal von der
Firma KATEC GmbH aus Jünke-
rath ausgeführt. Die Bauüber-
wachung hat das Ingenieurbü-
ro Bach & Mergel aus Bonn.
Auskunft bei der Gemeinde
Swisttal erteilt: Frau Nicole

Danziger, Tel.: 02255/309-616,
E-Mail:
nicole.danziger@swisttal.de.
Ab 11.04.2023 bis ca. Ende JuniAb 11.04.2023 bis ca. Ende JuniAb 11.04.2023 bis ca. Ende JuniAb 11.04.2023 bis ca. Ende JuniAb 11.04.2023 bis ca. Ende Juni
sollen die Sanierungsmaßnah-
men in geschlossener Bauweise
durchgeführt werden. Es kann
durch die Kanalsanierungsarbei-
ten in den Straßen Am Schäfers
Kreuz, Parkstraße, Am Stein-
acker, Birkenallee, Heckenweg,
Fliederweg, Hinter dem Burggar-
ten, Finkenweg, Jagdweg, Gar-
tenstraße, Ahrstraße, Lerchen-
weg, Lindenweg, Brückenstraße,
Ballenpfad, Ballengasse und Pe-
ter-Esser-Platz für die Verkehrs-
teilnehmer und Anlieger zu kurz-
fristigen Verkehrsbeeinträchti-
gungen kommen. Die Gemeinde
Swisttal bittet um Verständnis
für die sich aus der Kanalsanie-
rungsmaßnahme ergebenden
Beeinträchtigungen und Behin-
derungen.

Fortsetzung der TitelseiteFortsetzung der TitelseiteFortsetzung der TitelseiteFortsetzung der TitelseiteFortsetzung der Titelseite
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ASB-Hebammenmobil jetzt auch in Swisttal
- Pressemitteilung des ASB -
Seit März 2022 ist das ASB-
Hebammenmobil im Einsatz,
unter anderem in Bad Neue-
nahr-Ahrweiler, Schleiden-Ge-
münd, Mechernich und Wacht-
berg und Bad Münstereifel. Auf
Initiative der Gemeinde Swist-
tal beginnt nun auch der Ein-
satz in Swisttal. Am 16. März
wurde das Mobil vor dem Rat-
haus (Rathausstraße 115, 53913
Swisttal) der Öffentlichkeit prä-
sentiert.
Die Beratungs- und Hilfeleis-
tungen des Hebammenmobils
werden ab dem 23. März 2023
immer donnerstags von 09:00
Uhr - 11:00 Uhr vor dem Zehnt-
haus (Am Zehnthof 1, 53913
Swisttal-Odendorf) angeboten.
Das Hebammenmobil wird zu-
sätzlich ab dem 19. April 2023
bis auf weiteres jeden Mitt-
woch von 10:30 Uhr bis 13:00
Uhr auf dem Gottfried-Velten-
Platz in Heimerzheim zur Ver-
fügung stehen.
Die Menschen in den Hochwas-
sergebieten sehen sich
vielerorts noch immer vor enor-
me Herausforderungen gestellt,
der Alltag ist in vielen Fällen
noch nicht wieder eingekehrt.
Dies betrifft auch Schwangere
und junge Familien. Die Suche
nach der Unterstützung durch
eine Hebamme gerät angesichts
der Aufbauarbeit schnell in den
Hintergrund. Das ASB-Hebam-
menmobil soll hier Abhilfe
schaffen.
In den betroffenen Gebieten
bietet es Familien niedrig-
schwellig und unbürokratisch
Beratung und Betreuung rund
um das Thema Schwanger-
schaft, Geburt und Stillzeit in-
nerhalb des Mobils an. Auf die-
se Weise werden mögliche Ver-
sorgungslücken in den Hoch-
wassergebieten geschlossen
und Schwangere und Familien
gezielt unterstützt.
Die mobile Hebammenpraxis ist
speziell für den Einsatz in den
von dem Hochwasser im Som-
mer 2021 betroffenen Regionen
konzipiert. Dort fährt das ASB-
Hebammenmobil - besetzt mit
einer Hebamme und einem*r
Rettungssanitäter*in - in die
betroffenen Ortschaften.
Schwangere Frauen und frisch
gebackene Eltern können so

vor Ort Untersuchungs-und Be-
ratungsangebote durch eine
Hebamme in Anspruch nehmen.
Finanziert wird das Projekt u.a.
durch Spendengelder, die an die
Aktion Deutschland Hilft e.V.
geleistet wurden.
Die Vorbereitungen für den
Start der rollenden Hebammen-
praxis waren umfassend. Innen
ist das Fahrzeug ähnlich einer
Hebammenpraxis ausgestattet,
es gibt eine Liege für Untersu-
chungen, inklusive eines We-
henschreibers.
Tisch und Sitzgelegenheit für
ausführliche Beratungsgesprä-
che sowie Platz zum Spielen für
Geschwisterkinder sind vorhan-
den. Sogar zwei Kisten mit Kin-
derspielzeug für unterschiedli-
che Altersgruppen wurden nicht
vergessen.
Darüber hinaus sorgt die blick-
geschützte Außengestaltung
des Mobils für ausreichende In-
timität und Vertraulichkeit bei
den Untersuchungen und Bera-
tungsgesprächen.
Das ASB-Hebammenmobil wird
durch den Regionalverband
Münsterland zur Verfügung ge-
stellt und durch die ASB-Heb-
ammenzentrale Münsterland
koordiniert. Laura Aupke und
ihr Team gewährleisten im Hin-
tergrund und projektbegleitend
die systematische Verknüpfung

aller Beteiligten
Projektleiterin Stefanie Könitz-
Goes unterstreicht die Bedeu-
tung des Einsatzes: „Jede
Schwangere, die gesetzlich
krankenversichert ist, hat ei-
nen Anspruch, während und
nach der Schwangerschaft von
einer Hebamme betreut zu wer-
den. Wegen des zunehmenden
Hebammenmangels kann die
Suche nach einer solchen Un-
terstützung jedoch zur echten
Herausforderung werden. Für
die Frauen und Familien in der
Flutregion können und sollen
nicht noch zusätzliche Hürden
entstehen, die sogar dazu füh-
ren können, dass gar keine Hil-

fe und Unterstützung wahrge-
nommen wird. Deshalb identi-
fizieren wir in Zusammenarbeit
mit regionalen Akteur*innen
die Bedarfe vor Ort und erar-
beiten daraus einen festen Fahr-
plan mit Haltestellen und
Sprechstunden. Dieser wird
fortlaufend ausgebaut und auf
die Bedarfe angepasst.“
Aktuelle Informationen zum
Fahrplan des ASB-Hebammen-
mobils sind unter www.asb-
hebammenmobil.de zu finden.
Auch interessierte Kommunen
und Hebammen, die an dem Pro-
jekt mitwirken möchten, kön-
nen sich online unter www.asb-
hebammenmobil.de melden.
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Vom Schutzdach zum Nutzdach
Mit einer Begrünung oder Solartechnik mehr aus der Fläche machen
Das Dach ist so etwas wie der
Bodyguard eines Gebäudes. Es
soll unterschiedlichen Witterungs-
bedingungen standhalten und die
darunter liegende Bausubstanz
vor intensiver Sonneneinstrah-
lung, Feuchtigkeit, Frost oder Ha-
gel schützen. Doch Dachflächen
können noch mehr. Als begrünte
Flächen wirken sie der Versiege-
lung entgegen und verbessern das
lokale Mikroklima in den Städ-
ten. Mit Solartechnik lässt sich
auf dem Nutzdach zudem umwelt-

freundliche Energie gewinnen.
Was für große Gebäude wie Schu-
len, Lagerhallen oder Fabrikanla-
gen gilt, trifft im verkleinerten
Maßstab ebenso auf das Eigen-
heim zu.
Ein Stück Natur aufs DachEin Stück Natur aufs DachEin Stück Natur aufs DachEin Stück Natur aufs DachEin Stück Natur aufs Dach
Besonders vielfältig sind die Mög-
lichkeiten naturgemäß auf flachen
Dächern, sie reichen von der Wild-
blumenwiese über den Dachgar-
ten und das hauseigene Biotop
bis hin zum solaren Kleinkraft-
werk. Wer begrünt, schafft nicht

nur eine optische Verschönerung,
sondern trägt aktiv zum Klima-
schutz bei. Vor allem in Ballungs-
räumen sind die Flächen in ho-
hem Maße versiegelt, für Sied-
lungs- und Verkehrsflächen liegt
die Quote aktuell bei 45 Prozent.
Im Vergleich zum angenehmen
Klima in Wäldern und naturbelas-
senen Räumen entsteht so ein
aufgeheiztes Stadtklima, dem sich
mit einer Begrünung entgegen-
wirken lässt. Für ein Stück Natur
auf dem Dach bieten Hersteller
wie Bauder komplette Systemauf-
bauten von der Abdichtung bis hin
zur Energiegewinnung und Ab-
sturzsicherung. Fachleute aus
dem regionalen Handwerk kön-
nen zu den verschiedenen Optio-
nen beraten.
Intensiv oder extensiv begrünenIntensiv oder extensiv begrünenIntensiv oder extensiv begrünenIntensiv oder extensiv begrünenIntensiv oder extensiv begrünen
Bei der Dachbegrünung lassen
sich grundsätzlich zwei Konzepte
unterscheiden. Während die na-
turnahe extensive Nutzung auf
pflegeleichte und trockenheitsan-

gepasste Pflanzen setzt, die sich
weitestgehend selbst erhalten,
ähnelt die intensive Gestaltung
einer Gartenanlage. Dabei wer-
den gezielt Rasenflächen, Stau-
den, Gehölze und Bäume ge-
pflanzt, außerdem können Wege,
Sitzgelegenheiten oder Freiflä-
chen integriert werden. Die in-
tensive Dachbegrünung bietet
also mehr gestalterische Freiheit,
erfordert aber auch mehr Pflege,
hat mehr Gewicht, stellt höhere
Ansprüche an den Aufbau und be-
nötigt eine regelmäßige Versor-
gung mit Wasser und Nährstof-
fen. Unter www.nutzedeindach.de
gibt es viele weitere Informatio-
nen dazu. Klimaschutz auf dem
Dach lässt sich ebenfalls verwirk-
lichen, indem man auf erneuerba-
re Energie setzt. Solaranlagen sind
nicht nur auf Flach-, sondern auch
auf Steildächern eine gute Idee,
um zur Energiewende beizutra-
gen und gleichzeitig das Klima zu
schützen. (djd)

Die Begrünung von Flachdächern trägt zu einem besseren MikroklimaDie Begrünung von Flachdächern trägt zu einem besseren MikroklimaDie Begrünung von Flachdächern trägt zu einem besseren MikroklimaDie Begrünung von Flachdächern trägt zu einem besseren MikroklimaDie Begrünung von Flachdächern trägt zu einem besseren Mikroklima
bei. Foto: djd/Paul Bauderbei. Foto: djd/Paul Bauderbei. Foto: djd/Paul Bauderbei. Foto: djd/Paul Bauderbei. Foto: djd/Paul Bauder
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Duschen mit Durchblick

Transparente und teilverspiegelte Trennwände bei der Dusche bringenTransparente und teilverspiegelte Trennwände bei der Dusche bringenTransparente und teilverspiegelte Trennwände bei der Dusche bringenTransparente und teilverspiegelte Trennwände bei der Dusche bringenTransparente und teilverspiegelte Trennwände bei der Dusche bringen
ein Gefühl von Weite - auch in kleine Bäder. Foto: Vereinigung Deutscheein Gefühl von Weite - auch in kleine Bäder. Foto: Vereinigung Deutscheein Gefühl von Weite - auch in kleine Bäder. Foto: Vereinigung Deutscheein Gefühl von Weite - auch in kleine Bäder. Foto: Vereinigung Deutscheein Gefühl von Weite - auch in kleine Bäder. Foto: Vereinigung Deutsche
Sanitärwirtschaft (VDS)/Kermi GmbH/akz-oSanitärwirtschaft (VDS)/Kermi GmbH/akz-oSanitärwirtschaft (VDS)/Kermi GmbH/akz-oSanitärwirtschaft (VDS)/Kermi GmbH/akz-oSanitärwirtschaft (VDS)/Kermi GmbH/akz-o

Guten Gewissens grenzenlos
unter der Dusche stehen kann
man - zumindest optisch - in
einer modernen Dusche mit
transparenten Trennwänden.
Um einen Eindruck von räumli-
cher Großzügigkeit in kleine
Badezimmer zu bringen, sind
eine leicht wirkende Möblie-
rung, eine bodengleiche Dusche
mit offenem Zugang und trans-
parente Elemente wie gläserne

Duschtrennwände und -türen
ideal, rät die Vereinigung Deut-
sche Sanitärwirtschaft (VDS).
Prinzipiell lassen helle Farbtö-
ne und transparente Duscht-
rennwände kleine Bäder op-
tisch größer wirken. Ob die
Wahl dabei auf feststehende
Trennwände - einteilig oder
zweiteilig, ganz transparent
oder teilverspiegelt - oder auf
eine Kombination aus Falt- und

Drehtüren fällt, hängt ganz von
den räumlichen Gegebenheiten
und den persönlichen Vorlieben
ab. Aber auch eine abgeschlos-
sene Kabine kann ausgespro-
chen transparent wirken, wenn

Kermi zeigt mit der Duschabtrennung Raya, wie sich Wandelemente undKermi zeigt mit der Duschabtrennung Raya, wie sich Wandelemente undKermi zeigt mit der Duschabtrennung Raya, wie sich Wandelemente undKermi zeigt mit der Duschabtrennung Raya, wie sich Wandelemente undKermi zeigt mit der Duschabtrennung Raya, wie sich Wandelemente und
transparente Duschtüren zu komfortablen Lösungen kombinieren lassen,transparente Duschtüren zu komfortablen Lösungen kombinieren lassen,transparente Duschtüren zu komfortablen Lösungen kombinieren lassen,transparente Duschtüren zu komfortablen Lösungen kombinieren lassen,transparente Duschtüren zu komfortablen Lösungen kombinieren lassen,
die auch in kleinen oder schmalen Räumen perfekt funktionieren. Foto:die auch in kleinen oder schmalen Räumen perfekt funktionieren. Foto:die auch in kleinen oder schmalen Räumen perfekt funktionieren. Foto:die auch in kleinen oder schmalen Räumen perfekt funktionieren. Foto:die auch in kleinen oder schmalen Räumen perfekt funktionieren. Foto:
Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS)/Kermi GmbH/akz-oVereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS)/Kermi GmbH/akz-oVereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS)/Kermi GmbH/akz-oVereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS)/Kermi GmbH/akz-oVereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS)/Kermi GmbH/akz-o

eine rahmenlose oder teilge-
rahmte Beschlag-Duschkabine
gewählt wird. Wie auch immer:
Hauptsache, die Dusche bietet
kein Hindernis für grenzenlo-
sen Durchblick. (akz-o)
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Hausbau mit Keller:
Das alles geht im zusätzlichen Stockwerk
Beim Hausbau auf einen Keller ver-
zichten? Das sollte gut überlegt
sein, sagt die Gütegemeinschaft
Fertigkeller (GÜF) und weist auf die
vielfältigen Wohnmöglichkeiten
durch das zusätzliche Stockwerk
hin.
Mehr Mehr Mehr Mehr Mehr WWWWWohnrohnrohnrohnrohnraumaumaumaumaum
Die allermeisten Keller werden heu-
te als Wohnkeller ausgelegt. Mit
einem Wohnraumplus von bis zu 40
Prozent für das gesamte Haus ent-
lastet der Keller die darüber lie-

genden Stockwerke und schafft will-
kommene Platzreserven,
beispielsweise für ein Kinderspiel-
zimmer oder für ein räumlich abge-
trenntes Arbeitszimmer. „Wohnkel-
ler stehen oberirdischen Räumen
heute in puncto Wohnkomfort in
nichts mehr nach: Frischluft, Tages-
licht, behagliche Wärme und De-
ckenhöhe - für alles gibt es effizien-
te Lösungen“, weiß die Expertin Bir-
git Scheer vom GÜF-Mitgliedsun-
ternehmen MB Effizienzkeller.

TTTTTechnikzentrechnikzentrechnikzentrechnikzentrechnikzentralealealealeale
Nirgends ist die Haustechnik bes-
ser aufgehoben als im Keller - wenn
man denn einen Keller hat. Dann
werden Nutzfläche und Wohnflä-
che schon bei der Kellerplanung
so kalkuliert, dass die Haustech-
nik an den dafür besten Platz
kommt. Birgit Scheer gibt eine
Gedankenstütze, welcher das sein
könnte: „Der große Komfort so
manchen Kellerraums,
beispielsweise im bergseitigen,
fensterlosen Teil eines Hangkel-
lers, ergibt sich daher, dass er
anderswo im Haus mehr Platz für
die schönen Dinge schafft.“ Dabei
sei zu bedenken, dass Wohnfläche
im Keller grundsätzlich günstiger
hergestellt werden kann als in den
oberen Etagen und das die Haus-
technik und manch anderes sper-
rige Gut im Alltag nicht direkt im
Wohnbereich benötigt und ge-
wünscht wird.
EinliegerwohnungEinliegerwohnungEinliegerwohnungEinliegerwohnungEinliegerwohnung
Eine separate Wohneinheit unter
dem eigenen Dach bietet maxima-
le Flexibilität. Sie kann familienin-
tern genutzt werden,
beispielsweise zunächst von einem
der Kinder und später dann von
den Eltern, wenn der Nachwuchs
mit der eigenen Familie oben ein-
zieht. Eine Einliegerwohnung im
Keller bietet aber auch die Mög-
lichkeit, Mieteinnahmen zu gene-
rieren oder eine Pflegekraft mit im
Haus unterzubringen.
WellnessoaseWellnessoaseWellnessoaseWellnessoaseWellnessoase
An einem kühlen Herbst- oder Win-
terabend einfach mal genüsslich

abschalten, ohne nochmal das
Haus verlassen zu müssen - das
geht am besten in einer eigenen
Wellnessoase mit Sauna oder
Whirlpool. Genug Platz dafür bie-
tet ein exklusiver Kellerraum. Nach
dem Saunieren aber das Lüften
nicht vergessen - mit den moder-
nen Tageslicht- und Lüftungslösun-
gen im Keller kein Problem!
HobbykellerHobbykellerHobbykellerHobbykellerHobbykeller
Die eine träumt vom eigenen Näh-
zimmer, der andere baut und bas-
telt gerne in der eigenen Werk-
statt und wiederum andere genie-
ßen den neuesten Blockbuster
gerne im eigenen Heimkino. „Für
viele Hobbys fehlt in einer Woh-
nung einfach der Platz. Um in den
eigenen vier Wänden endlich so
manchen Traum und persönliches
Interesse verwirklichen zu können,
ist ein Keller unerlässlich. Er bie-
tet den Platz, der über das im All-
tag zwingend erforderliche Raum-
angebot hinausgeht“, weiß die
Kellerexpertin.
StauraumStauraumStauraumStauraumStauraum
Nicht zu vergessen bei der Haus-
planung ist, dass man auch Stau-
raum braucht. Manches wie Le-
bensmittel, Küchengeräte oder
Reinigungsmittel sind am besten
in der Nähe des Wohnbereichs auf-
gehoben. Anderes, das man nicht
so häufig benötigt oder bewegt,
findet im Keller einen idealen Platz.
Dazu zählen beispielsweise die Gar-
tenmöbel, die im Winter eine Pau-
se bekommen oder Schlitten und
Skier, die im Sommer nicht benö-
tigt werden.

„Wohnkeller stehen oberirdischen Räumen heute in puncto Wohnkomfort„Wohnkeller stehen oberirdischen Räumen heute in puncto Wohnkomfort„Wohnkeller stehen oberirdischen Räumen heute in puncto Wohnkomfort„Wohnkeller stehen oberirdischen Räumen heute in puncto Wohnkomfort„Wohnkeller stehen oberirdischen Räumen heute in puncto Wohnkomfort
in nichts mehr nach“. Foto: GÜF/MB Effizienzkeller/Katharina Jaegerin nichts mehr nach“. Foto: GÜF/MB Effizienzkeller/Katharina Jaegerin nichts mehr nach“. Foto: GÜF/MB Effizienzkeller/Katharina Jaegerin nichts mehr nach“. Foto: GÜF/MB Effizienzkeller/Katharina Jaegerin nichts mehr nach“. Foto: GÜF/MB Effizienzkeller/Katharina Jaeger
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Spiegelschränke:
Spiel mit Raum und Licht
Den Trick mit den Spiegeln haben
schon die Barock-Architekten ge-
nutzt, um kleine Räume größer wir-
ken zu lassen. In Form moderner
Spiegelschränke sind sie heute ge-
rade für kleine Badezimmer ein ab-
solutes Must-have, denn sie bieten
alles in einem: durchdachten Stau-
raum in attraktivem Design, Zusatz-
funktionen wie Steckdosen sowie
smarte Lichttechnik. Für die Verei-
nigung Deutsche Sanitärwirtschaft
(VDS) sind sie ein unverzichtbares
Tool bei der Gestaltung kleiner Bä-
der, denn eine gute Beleuchtung
spielt eine zentrale Rolle bei der
Raumwahrnehmung und ist ein ech-
ter Wohlfühlfaktor. So bieten viele
Spiegelschränke mittlerweile inte-
grierte Beleuchtungssysteme, die
Nutzer, Spiegelinneres und den
Waschtisch bis hin zum ganzen
Raum perfekt beleuchten können.
Manche smarten Spiegelschränke

verfügen zudem über Programm-
funktionen, die das Lichtfarbspek-
trum automatisch und tageszeit-
spezifisch auf die Bedürfnisse der
Nutzer:innen anpassen. Damit wer-
den ganz neuartige Lichterfahrun-
gen im Badezimmer möglich. Bei
Neubau oder Renovation können
auch einbaufähige Modellvarianten
des Spiegelschranks gewählt wer-
den. Damit verschwindet der
Schrank vollends in der Wandflä-
che, ohne dass dabei die (Licht-
)Stimmung leidet. (akz-o)

Ein Plus an Platz und Ambiente: Mo-Ein Plus an Platz und Ambiente: Mo-Ein Plus an Platz und Ambiente: Mo-Ein Plus an Platz und Ambiente: Mo-Ein Plus an Platz und Ambiente: Mo-
derne Spiegelschränke sind wahrederne Spiegelschränke sind wahrederne Spiegelschränke sind wahrederne Spiegelschränke sind wahrederne Spiegelschränke sind wahre
Multitalente in Sachen Stauraum, Zu-Multitalente in Sachen Stauraum, Zu-Multitalente in Sachen Stauraum, Zu-Multitalente in Sachen Stauraum, Zu-Multitalente in Sachen Stauraum, Zu-
satzfunktionen und Beleuchtung, diesatzfunktionen und Beleuchtung, diesatzfunktionen und Beleuchtung, diesatzfunktionen und Beleuchtung, diesatzfunktionen und Beleuchtung, die
Räume größer wirken lassen und Stim-Räume größer wirken lassen und Stim-Räume größer wirken lassen und Stim-Räume größer wirken lassen und Stim-Räume größer wirken lassen und Stim-
mung reinbringen. Foto: Vereinigungmung reinbringen. Foto: Vereinigungmung reinbringen. Foto: Vereinigungmung reinbringen. Foto: Vereinigungmung reinbringen. Foto: Vereinigung
Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS)/Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS)/Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS)/Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS)/Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS)/
Keuco/akz-oKeuco/akz-oKeuco/akz-oKeuco/akz-oKeuco/akz-o
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Radsaison startet
Regeln beachten, sicher ankommen
Rhein-Sieg-Kreis (db). Mit dem
Frühling startet auch wieder die
Radsaison bei uns im Rhein-
Sieg-Kreis! Neben Freizeitrad-
lerinnen und Radlern setzen
auch bei uns immer mehr Men-
schen für den täglichen Weg
zwischen Zuhause und Arbeits-
platz auf das Fahrrad. „Ein auf-
merksames und rücksichtsvol-
les Miteinander ist das A und
O“, greift Harald Pütz, Leiter
des Straßenverkehrsamtes des
Rhein-Sieg-Kreises, die Frage
nach der Verkehrssicherheit für
alle Verkehrsteilnehmenden
auf. In diesem Zusammenhang
weist er insbesondere auf eine
Regelung hin, die zwar bereits
seit drei Jahren gilt, aber noch
immer nicht von allen Ver-
kehrsteilnehmenden ausrei-
chend beachtet wird. „Beim
Überholen von Radfahrenden
muss innerorts mindestens ein
Abstand von 1,5 Metern einge-

halten werden“, sagt Harald
Pütz. „Dabei spielt es keine
Rolle, ob es für den Radverkehr
einen eigenen Schutzstreifen
gibt, oder nicht.“ Außerorts ver-
größert sich der Mindestab-
stand sogar auf zwei Meter.
Kann dieser Abstand aufgrund
der örtlichen Gegebenheiten
oder des jeweiligen Gegenver-
kehrs nicht eingehalten wer-
den, gilt zum Schutz der Rad-
lerinnen und Radler ein gesetz-
liches Überholverbot.
„Der Autoverkehr muss dann
hinter dem Radverkehr bleiben,
bis ein sicheres Überholen
möglich ist“.
Auch an die Radfahrerinnen und
Radfahrer richtet der Leiter des
Straßenverkehrsamtes den Ap-
pell, sich an die Verkehrsregeln
zu halten und so Vorbild zu sein.
„Auf normalen Gehwegen ohne
extra freigebender Beschilde-
rung dürfen Räder grundsätz-

lich höchstens geschoben wer-
den, sonst werden alle, die zu
Fuß unterwegs sind, gefähr-
det“, so Harald Pütz.
Elementar wichtig für die Ver-
kehrssicherheit gerade von
Radfahrenden ist eine gute Er-
kennbarkeit. Auch wenn die
Tage jetzt wieder länger wer-
den, ist in den Sommermona-
ten ebenfalls eine funktionie-
rende Beleuchtungsanlage
wichtig. „Zudem hilft helle be-
ziehungsweise reflektierende
Kleidung, von anderen Ver-

kehrsteilnehmenden besser
wahrgenommen zu werden“,
ergänzt Pütz.
Der Rhein-Sieg-Kreis leistet
hier eine praktische Unterstüt-
zung und stellt für Radlerinnen
und Radler 500 Warnwesten zur
Verfügung. Sie können ab dem
3. April kostenfrei am Info-
Schalter im Kreishaus abgeholt
werden. „Anders als sonst im
Straßenverkehr“,
so Pütz, „heißt es hier
ausnahmsweise Mal: schnell
sein lohnt sich!“

Osterspuren entdecken
Unter diesem Motto lädt die
evangelische Kirchengemeinde
Rheinbach herzlich ein zu ei-
nem Familiengottesdienst am
Ostermontag, 10. April um 11
Uhr auf dem Gelände rund um
die Kindertagesstätte Theodor-
Fliedner, Schumannstraße 34.
Am Ende soll ein gemeinsames
Ostereiersuchen stehen.

Der Gottesdienst ist besonders
für Familien mit kleinen Kin-
dern geeignet.
Da man sich über verschiedene
Station durch den Garten be-
wegt, wird es keine Sitzplätze
geben. Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich.
Treffpunkt sind die Parkplätze
vor der KiTa.
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„Das Wirken von Musa Ataman -
Vom Euphrat zum Rhein“
Rhein-Sieg-Kreis (an) - „Zu Hau-
se - Der Rhein-Sieg-Kreis als
alte und neue Heimat“ ist der
Titel des aktuellen Jahrbuchs
des Rhein-Sieg-Kreises. Die 38.
Ausgabe erzählt von Menschen,
die ihren Ursprungsort verlas-
sen wollten oder mussten und
hier neu angekommen sind. An-
dere sind im Rhein-Sieg-Kreis
geboren, ihre Wurzeln liegen je-
doch woanders. In den 25 Bei-
trägen des Jahrbuchs kommen
diese Menschen zu Wort und er-
zählen ihre Geschichte(n).
Der Lebensweg von Musa Ata-
man führte den gebürtigen Kur-

den über Köln nach Troisdorf. Für
das Jahrbuch des Rhein-Sieg-
Kreises aufgezeichnet hat ihn
seine Tochter Jinda Ataman. Vol-
ler Bewunderung für ihren Vater
erzählt die Troisdorferin nicht
nur von einem Mann, der in ei-
nem fremden Land ankam und
sich eine Zukunft aufbaute. Musa
Ataman hat diese Erfahrungen
genutzt, um auch anderen Mig-
rantinnen und Migranten das
Ankommen in der neuen Heimat
zu erleichtern.
Denn der Kurde engagierte sich
stets politisch, sozial und ge-
sellschaftlich: „Hilfe bekommen

bei den Atamans“ hat Jinda Ata-
man ein Kapitel ihres Jahrbuch-
beitrags überschrieben. Die
Wohnung in einem mehrstöcki-
gen Wohnhaus am Altenforst in
Troisdorf wurde zum Ort der „all-
gemeinen Sozialberatung“: Be-
gleitung zu Behörden, zum Arzt
oder bei der Wohnungssuche;
Hausaufgabenbetreuung oder
Übersetzung amtlicher Schrei-
ben. Nicht ohne Stolz berichtet
die Tochter, dass die ehrenamt-
lichen Leistungen ihrer Eltern
mittlerweile Standards in der
professionellen Sozialarbeit ge-
worden sind. Gleichzeitig aber

bewahrte sich Musa Ataman sei-
ne eigene kulturelle Identität
und engagierte sich in verschie-
denen Organisationen, wie z. B.
im Verein „Kurdische Gemein-
schaft Rhein-Sieg/Bonn“. Dort
brachte er Einheimische sowie
Migrantinnen und Migranten
zusammen und bewies, dass In-
tegration und gegenseitiger Re-
spekt funktionieren können.
Das Jahrbuch 2023 ist in der Edi-
tion Blattwelt von Reinhard Zado
erschienen und für 13,50 Euro
im Buchhandel erhältlich. De-
tails zum Inhalt unter rhein-
sieg-kreis.de/jahrbuch.

Kreisgesundheitsamt kümmert sich um Menschen
in schwierigen gesundheitlichen Situationen
Rhein-Sieg-Kreis (db) - Rund 4
Millionen Euro gibt der Rhein-
Sieg-Kreis pro Jahr für die Auf-
klärung und Beratung von Men-
schen ins schwierigen gesund-
heitlichen Situationen aus. Auf
diese wichtige Aufgabe macht
das Kreisgesundheitsamt zum
Weltgesundheitstag am 7. April
aufmerksam. Ein Schwerpunkt
der Arbeit des Gesundheitsam-

tes des Rhein-Sieg-Kreises ist
es, Menschen, die durch
schwierige gesundheitlichen
Situationen unter sozialen Ein-
schränkungen leiden, aufzuklä-
ren und auch zu beraten. Diese
Hilfe können auch Angehörige
der Betroffenen in Anspruch
nehmen. Konkret geht es um
Menschen mit psychischen oder
Suchterkrankungen, Menschen

mit Krebserkrankungen, HIV
oder anderen, sexuell übertrag-
baren Krankheiten. Auch Men-
schen, die durch besondere Le-
benslagen einen diesbezügli-
chen Beratungsbedarf haben,
wie Schwangere oder Mütter,
werden betreut. Diese Beratun-
gen werden im Rhein-Sieg-
Kreis von verschiedenen exter-
nen Stellen, Einrichtungen und

Diensten durchgeführt.
Dabei steht ein vielfältiges An-
gebot zur Verfügung.
Beispielsweise sind Sozialpsy-
chiatrische Zentren, Sucht-,
Krebs- und Schwangeren- so-
wie Selbsthilfeberatungsstellen
eingebunden. Nähere Informa-
tionen zu den Angeboten gibt
es unter
rsk-gesundheitsportal.de.

Klinik Im
Wingert
Herzliche Einladung zu einerHerzliche Einladung zu einerHerzliche Einladung zu einerHerzliche Einladung zu einerHerzliche Einladung zu einer
Infoveranstaltung bei Proble-Infoveranstaltung bei Proble-Infoveranstaltung bei Proble-Infoveranstaltung bei Proble-Infoveranstaltung bei Proble-
men mit men mit men mit men mit men mit AlkAlkAlkAlkAlkohol,ohol,ohol,ohol,ohol, Medikamen- Medikamen- Medikamen- Medikamen- Medikamen-
ten,ten,ten,ten,ten, Cannabis oder  Cannabis oder  Cannabis oder  Cannabis oder  Cannabis oder Ampheta-Ampheta-Ampheta-Ampheta-Ampheta-
minenminenminenminenminen
Über die Möglichkeit einer
ganztägig ambulanten Rehabi-
litation bei Suchtproblemen in-
formiert die Klinik Im Wingert
regelmäßig jeweils am ersten
Mittwoch des Monats.
Die nächste Infoveranstaltung
findet am Mittwoch, 5. April,
um 17.30 Uhr in den Räumen
der Klinik Im Wingert, Im Win-
gert 9, 53115 Bonn statt.
Ausführliche Informationen
über die Tagesklinik in der Trä-
gerschaft von Caritas und Dia-
konie finden Sie unter
www.suchthilfe-bonn.de und
0228/28970128
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120 neue KFZ-Profis
Feierliche Lossprechung der Kfz-Innung Bonn-Rhein/Sieg
Gleich 120 strahlende Gesellen
standen bei der Lossprechung der
KfZ-Innung Bonn-Rhein/Sieg im
Mittelpunkt. Sie feierten den er-
folgreichen Abschluss ihrer Ausbil-
dung und sind nun KfZ-Mechatro-
niker und Karosserie- und Fahr-
zeugbauer. Damit starten sie in
eine spannende berufliche Zukunft.
Denn zunehmende E-Mobilität und
die Herausforderungen durch den
Klimawandel bieten beste Chan-
cen für eine vielversprechende Kar-
riere in dieser Branche.
Das betonte Andreas Frank, Ober-
meister der Kfz-Innung Bonn-
Rhein/Sieg. „Sie haben mit ihrer
Ausbildung die richtige Wahl ge-
troffen“, sagt er an die anwesen-
den Nachwuchshandwerker ge-
richtet. Mit dem erfolgreichen Ab-
schluss einer Ausbildung im KfZ-
Handwerk habe man nicht nur ein
grundsolides Fundament für den
weiteren Lebensweg gelegt son-
dern auch viele Möglichkeiten, sich
weiterzuentwickeln. Denn wer nach
der Ausbildung im Handwerk Füh-
rungsverantwortung übernehmen
oder sich selbständig machen
möchte, kann das im Anschluss an
die Ausbildung problemlos reali-
sieren.
Darauf wies auch Markus Klas-
meyer hin, Leiter des Heinrich-
Hertz-Berufskollegs Bonn.
„Sie haben jetzt eine sichere
Grundlage für ein erfolgreiches Be-
rufsleben. Das Handwerk ist und
bleibt eine feste Stütze der Gesel-
schaft und ein bedeutender Wirt-
schaftsfaktor“,
Glückwünsche auch vom Hauptge-
schäftsführer der Innung Oliver Krä-
mer. „Vor Ihnen liegt eine berufli-
che Zukunft mit glänzenden Pers-
pektiven. Die Nachfrage ist sehr Zu Recht stolz: 12 von 120 Gesellen bei der LossprechungZu Recht stolz: 12 von 120 Gesellen bei der LossprechungZu Recht stolz: 12 von 120 Gesellen bei der LossprechungZu Recht stolz: 12 von 120 Gesellen bei der LossprechungZu Recht stolz: 12 von 120 Gesellen bei der Lossprechung

Die Jahrgangsbesten: Ben Breuer, Dimitri Moltschanov und Niklas Barlog. Fotos: CSHDie Jahrgangsbesten: Ben Breuer, Dimitri Moltschanov und Niklas Barlog. Fotos: CSHDie Jahrgangsbesten: Ben Breuer, Dimitri Moltschanov und Niklas Barlog. Fotos: CSHDie Jahrgangsbesten: Ben Breuer, Dimitri Moltschanov und Niklas Barlog. Fotos: CSHDie Jahrgangsbesten: Ben Breuer, Dimitri Moltschanov und Niklas Barlog. Fotos: CSH
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Begehrt wie eh und je:
Ausbildung im Kfz-Handwerk
Die Zahl abgeschlossener Ausbil-
dungsverträge in Nordrhein-West-
falen ist laut Bundesinstitut für Be-
rufsbildung weiter gestiegen. In
der Beliebtheit der Auszubilden-
den führt weiterhin das Kfz-Hand-
werk. Aber andere technische Aus-
bildungsberufe wie Anlagentech-
niker/-in für Sanitär-, Heizungs-
und Klimatechnik und Elektroni-
ker/-in FR Energie- und Gebäude-
technik holen seit Jahren deutlich
auf. Entschieden sich im Jahr 2018
3.009 Schulabgänger für eine Leh-
re zum Anlagentechniker, waren
es 2022 rund 3.600 neue Lehrlin-
ge. Einen vergleichbaren Anstieg
beobachtet man auch bei den Zah-
len der Elektroniker, die in der Ta-
belle mit 3.500 abgeschlossenen
Verträgen nach den Kraftfahrzeug-
mechatronikern und Anlagentech-
nikern auf dem 3. Platz landen.
Der Ausbildungsberuf des Kfz-Me-
chatronikers kehrte 2022 in NRW
mit 4.446 neu abgeschlossenen
Ausbildungsverträgen zurück auf
das Niveau von 2018.
Die Beliebtheit der Ausbildung im
Kfz-Handwerk hat viele Ursachen.
Neben der anhaltenden Faszinati-

on für das Automobil, ist es sicher
die Vielschichtigkeit und der Chan-
cenreichtum für den späteren Kar-
riereweg. So werden während der
dreieinhalbjährigen Ausbildung
nicht nur technische, sondern auch
kaufmännische Inhalte vermittelt,
die Türen im Servicebereich, in der
Beratung und zu Weiterbildungs-
angeboten für spätere Führungs-
positionen öffnen können. Attrak-
tivität erhält dem Beruf die stetige
Weiterentwicklung von Berufsbild
und Ausbildung. E-Learning-Porta-
le, Online-Berichtsheft oder digi-
tale Gesellenprüfung sind Elemen-
te, die gerade diesen Ausbildungs-
beruf vor vielen anderen techni-
schen Berufen auszeichnen.
Auch die Automobilkaufleute ver-
zeichnen einen leichten Aufwärts-
trend mit 1.314 abgeschlossenen
Verträgen. Dies entspricht einem
Anstieg von 9,2 Prozent zum Vor-
jahr. Auch bundesweit sind die Aus-
bildungsberufe im Kfz-Gewerbe mit
insgesamt 26.709 neuen Ausbil-
dungsverträgen Spitzenreiter. Das
sind 5,1 Prozent mehr als im Jahr
2021.
CSH

groß, Ihnen stehen viele Möglich-
keiten offen“, so Krämer.
Besonders ausgezeichnet wurden
die Jahrgangsbesten. Es sind Ben
Breuer, der seine Ausbildung bei
der Fa. Heidinger GmbH in Sieg-
burg absolvierte, Dimitri Moltscha-
now vom Euskirchener Karosse-
riebetrieb und Niklas Barlog von
der Fa. Otto Kosmalla in Nieder-
kassel. Sie dürfen sich über Karten
für ein Spiel der Telekom Baskets
freuen. Der Rahmen war dem fei-
erlichen Anlass angemessen.

Erstmals fand die Lossprechung im
Telekom Dome statt. Hier durften
sich die frischgebackenen Gesel-
len ganz besonders als Stars füh-
len. Wo sonst die Basketballstars
im Vordergrund stehen, waren sie
es dieses Mal, deren einzelne Na-
men in großer Leuchtschrift rund
um das Spielfeld flimmerten. Für´s
Auge gab es auch was.
Die Cheerleader des „Baskets
Dance Teams“ gratulierten mit fet-
zigen Choreografien.
CSH
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Die nächste Die nächste Die nächste Die nächste Die nächste Ausgabe erAusgabe erAusgabe erAusgabe erAusgabe erscheint am:scheint am:scheint am:scheint am:scheint am:
SamstagSamstagSamstagSamstagSamstag,,,,, 15. 15. 15. 15. 15.     April 2023April 2023April 2023April 2023April 2023
Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:
06.04.2023 um 10 Uhr06.04.2023 um 10 Uhr06.04.2023 um 10 Uhr06.04.2023 um 10 Uhr06.04.2023 um 10 Uhr

AngeboteAngeboteAngeboteAngeboteAngebote
Rund ums HausRund ums HausRund ums HausRund ums HausRund ums Haus

SonstigesSonstigesSonstigesSonstigesSonstiges
ACHTUNG >> FRÜHJAHRSAN-ACHTUNG >> FRÜHJAHRSAN-ACHTUNG >> FRÜHJAHRSAN-ACHTUNG >> FRÜHJAHRSAN-ACHTUNG >> FRÜHJAHRSAN-
GEBOT <<GEBOT <<GEBOT <<GEBOT <<GEBOT <<

Steinreinigung incl.
Nanoimprägnierung für Terrasse, Hof,
Garageneinfahrt usw. 5,-€/qm. Abso-
lute Preisgarantie! Weitere Dienstleis-
tungen rund ums Haus auf Anfrage.
Kostenlose Beratung vor Ort. Tel. 0178/
3449992 M.S. Sanierungstechnik

TiereTiereTiereTiereTiere
HundeHundeHundeHundeHunde

Exklusive und anspruchsvolle Exklusive und anspruchsvolle Exklusive und anspruchsvolle Exklusive und anspruchsvolle Exklusive und anspruchsvolle TTTTTierierierierier-----
FotografieFotografieFotografieFotografieFotografie

www.petram-fotografie.de,
Tel. 0175/5105310

GesucheGesucheGesucheGesucheGesuche
KaufgesuchKaufgesuchKaufgesuchKaufgesuchKaufgesuch

Kaufe KlaviereKaufe KlaviereKaufe KlaviereKaufe KlaviereKaufe Klaviere,,,,,     WWWWWeine & Cognaceine & Cognaceine & Cognaceine & Cognaceine & Cognac
Achtung sofort Bargeld für Näh-/
Schreibmasch., Bücher, Tischwäsche,
Rollatoren, Zinn, Tafelsilber, Münzen,
Modeschmuck, Armband-/Taschenuh-
ren, Bekleidung D/H! Kaufe alles aus
Wohnungsauflösung.
Tel.: 01634623963 Hr. Braun! Gerne
machen wir Ihnen ein seriöses Ange-
bot. Hygienevorschriften vorhanden
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100 Jahre - 100 Stimmen
Jubiläumskonzert der Musikfreunde Fidelia Wormersdorf mit der Chorgemeinschaft
Vollmershoven-Heidgen und dem Gesangverein Cäcilia Queckenberg

Nachdem die Karnevalszüge er-
folgreich absolviert waren, starte-
ten die Musikfreunde Fidelia Wor-
mersdorf mit der Probenarbeit für
das erste große Highlight des Jubi-
läumsjahrs. Unter dem Motto 100
Jahre - 100 Stimmen wird das Or-
chester am 23. April zusammen
mit der Chorgemeinschaft Voll-
mershoven-Heidgen und dem Ge-
sangverein Cäcilia Queckenberg in
der Rheinbacher Stadthalle zu hö-
ren sein. Die Ensembles werden
sowohl einzeln ihr Können präsen-
tieren als auch gemeinsam musi-

zieren. Das abwechslungsreiche
Programm beinhaltet bekannte
Melodien verschiedener Stilrich-
tungen; ein besonderer Höhepunkt
für die Musiker wird die Urauffüh-
rung des Werkes „Fidelia“, einer
Auftragskomposition zum 100. Ge-
burtstag des Orchesters. Karten
für das Konzert sind erhältlich über
die Homepage www.musikfreunde-
wormersdorf.de oder an der Abend-
kasse.
Dieses Projekt wird im Rahmen
des bundesweiten Programms IM-
PULS gefördert.

Eifelverein Rheinbach lädt ein
Magisches Pfingsttreffen für Kinder und Jugendliche
Endlich findet in diesem Jahr -
nach der corona-bedingten Pause
- das Pfingsttreffen der Deutschen
Wanderjugend auf der Wewels-
burg vom 27. bis 29. Mai statt:
Diesmal mit dem Motto „Zauber-
schule für Hexerei und Zauberei“.
Kinder und Jugendliche ab 8 Jah-

ren können in eine magische Welt
eintauchen und dabei aus ver-
schiedenen Workshops von Zau-
berei, Tanz bis zu Bastel- sowie
Sport- und Spielangeboten aus-
wählen. Eine Jugend-Disco und
eine nächtliche Erlebniswande-
rung runden das vielfältige Pro-

gramm ab. Die Betreuung erfolgt
durch Gruppenleiter des Eifelver-
eins Rheinbach. Die Kosten be-
tragen 59 Euro für Mitgliedskin-
der des Eifelverein (bzw. 69 Euro
für Nichtmitglieder). Eine Anmel-
dung ist bis zum 9. April unter:
stefan@eifel-53359.de oder über

Newsletter:eifeljugend-
rheinbach.de möglich.
Hier gibt es auch Infos zum
Pfingsttreffen und weiteren Ver-
anstaltungen. Also sofort abon-
nieren.
Ingeborg Mikloss
Pressewartin Eifelverein Rheinbach

Großer Bücher-Flohmarkt vor der Bücherei Alfter
Es ist wieder soweit - der För-
derverein Buchstützen veran-
staltet einen großen Flohmarkt
vor der Bücherei.
Am Samstag, 22. April, kann in
der Zeit von 10 bis 13 Uhr am
Hertersplatz 14 nach Herzens-

lust gestöbert werden - nach
dem Motto „so viel mitneh-
men, wie man tragen kann...“...
gegen eine Spende in die be-
reitgestellten „Schweine“.
Im Angebot sind Romane, Kin-
der- und Jugendbücher, Hob-

by-Bücher, Spiele, DVDs und
vieles mehr.
Auch für das leibliche Wohl ist
gesorgt - die Besucher können
sich stärken an heißen und kal-
ten Getränken, an einem gro-
ßen Kuchenangebot odereinem
herzhaften Snack - alles
ebenfalls gegen eine kleine
Spende.
„Nachhaltigkeit“ ist das gro-
ße Stichwort in der heutigen
Zeit - und die Öffentliche Bü-
cherei St. Matthäus ist das
beste Beispiel dafür. Nicht
kaufen und wegwerfen - son-

dern in der Bücherei ausleihen
- oder wie jetzt auf dem Floh-
markt: aussuchen, mitnehmen
und noch etwas Gutes tun.
Der gesamte Erlös des Floh-
markts fließt in diesem Jahr in
die Beschaffung von neuen Bil-
derbuchtrögen für die Kinder-
bücherei - denn unsere alten
Tröge sind schon über 30 Jahre
alt und damit inzwischen sehr
„altersschwach“.

Kommen Sie vorbei - wir freu-
en uns auf viele Besucherinnen
und Besucher!
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Einladung zum Frühlingsfest für Jedermann
10. April ab 15 Uhr
Die Jugend der Sankt Hubertus
Schützenbruderschaft Nettekoven
Impekoven 1927 e.V. veranstaltet
am Ostermontag, 10. April, ab 15
Uhr, ihr Frühlingsfest für jeder-
mann. Wir laden Sie herzlich ein
um mit Ihren Verwandten und Be-
kannten schöne Stunden auf un-
serem Schützengelände, Haupt-
straße 3a in Alfter-Impekoven, zu
verbringen. Sie können sich an
unserer großen Kuchentheke le-
ckeren, selbstgebackenen Ku-
chen, frischgebackene Waffeln mit
heißen Kirschen und eine Tasse
Kaffee schmecken lassen. Genie-
ßen Sie die kühlen Getränke und
natürlich gibt es auch für den herz-
haften Geschmack leckere Steaks
und Bratwüste vom Grill. Es wer-

den auch leckere vegetarische Al-
ternativen angeboten.
Bei unserem Rahmenprogramm
ist für Jeden etwas dabei, testen
Sie sich am Gewehr und schießen
für sich oder Ihre Liebsten einen
Strauß Tulpen. Für die Kleinen gibt
es eine Hüpfburg, Tischkicker und
die Möglichkeit mit einem Laser-
gewehr zu schießen.
Dieses Fest wird durch die Jugend-
abteilung organisiert und dient
dazu, alle Aktivitäten der Jugend
zu finanzieren.
Weitere Informationen finden Sie
auf unserer Internetseite
www.schuetzen-nettekoven.de
oder auf unserer Facebook-Seite.
Die St. Hubertus Schützenbruder-
schaft Nettekoven wünscht Ihnen

und Ihrer Familie auch im Namen
des Jugendteams ein frohes und
gesegnetes Osterfest.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Die Schützenjugend Nettekoven-
Impekoven
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Samstag,Samstag,Samstag,Samstag,Samstag, 1. 1. 1. 1. 1.     AprilAprilAprilAprilApril
St. Hubertus-ApothekeSt. Hubertus-ApothekeSt. Hubertus-ApothekeSt. Hubertus-ApothekeSt. Hubertus-Apotheke
Königstraße 80a, 53332 Bornheim, 02222-9979997

Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag, 2. 2. 2. 2. 2.     AprilAprilAprilAprilApril
TTTTTurm-Apothekurm-Apothekurm-Apothekurm-Apothekurm-Apothekeeeee
Martinstr. 20, 53359 Rheinbach, 02226/3577

Montag,Montag,Montag,Montag,Montag, 3. 3. 3. 3. 3.     AprilAprilAprilAprilApril
KlosterKlosterKlosterKlosterKloster-Apothek-Apothek-Apothek-Apothek-Apothekeeeee
Kölner Str. 61, 53913 Swisttal (Heimerzheim), 02254/81300

Dienstag,Dienstag,Dienstag,Dienstag,Dienstag, 4. 4. 4. 4. 4.     AprilAprilAprilAprilApril
Antonius-ApothekeAntonius-ApothekeAntonius-ApothekeAntonius-ApothekeAntonius-Apotheke
Toniusplatz 3, 53913 Swisttal (Buschhoven), 02226/5886

Mittwoch,Mittwoch,Mittwoch,Mittwoch,Mittwoch, 5. 5. 5. 5. 5.     AprilAprilAprilAprilApril
Lambertus-ApothekeLambertus-ApothekeLambertus-ApothekeLambertus-ApothekeLambertus-Apotheke
Kuchenheimer Str. 117, 53881 Euskirchen (Kuchenheim),
02251/3286

Donnerstag,Donnerstag,Donnerstag,Donnerstag,Donnerstag, 6. 6. 6. 6. 6.     AprilAprilAprilAprilApril
Markus-ApothekeMarkus-ApothekeMarkus-ApothekeMarkus-ApothekeMarkus-Apotheke
Schumacherstraße 2-10, 53332 Bornheim (Roisdorf), 02222/931440

FFFFFreitag,reitag,reitag,reitag,reitag, 7. 7. 7. 7. 7.     AprilAprilAprilAprilApril
Markt-ApothekeMarkt-ApothekeMarkt-ApothekeMarkt-ApothekeMarkt-Apotheke
Neuer Markt 11, 53340 Meckenheim, 02225/12555

Samstag,Samstag,Samstag,Samstag,Samstag, 8. 8. 8. 8. 8.     AprilAprilAprilAprilApril
Apotheke im ÄrztehausApotheke im ÄrztehausApotheke im ÄrztehausApotheke im ÄrztehausApotheke im Ärztehaus
Keramikerstr. 61, 53359 Rheinbach, 02226/2005

Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag, 9. 9. 9. 9. 9.     AprilAprilAprilAprilApril
Vital-ApothekeVital-ApothekeVital-ApothekeVital-ApothekeVital-Apotheke
Meckenheimer Str. 8, 53359 Rheinbach, 02226/900664

Montag,Montag,Montag,Montag,Montag, 10. 10. 10. 10. 10.     AprilAprilAprilAprilApril
Citrus-ApothekeCitrus-ApothekeCitrus-ApothekeCitrus-ApothekeCitrus-Apotheke
Gerberstr. 43, 53879 Euskirchen, 02251/7845800

Dienstag,Dienstag,Dienstag,Dienstag,Dienstag, 11. 11. 11. 11. 11.     AprilAprilAprilAprilApril
Apotheke SonnenscheinApotheke SonnenscheinApotheke SonnenscheinApotheke SonnenscheinApotheke Sonnenschein
Ziegelweg 1, 53347 Alfter, 0228/9024520

Mittwoch,Mittwoch,Mittwoch,Mittwoch,Mittwoch, 12. 12. 12. 12. 12.     AprilAprilAprilAprilApril
Hubertus-ApothekeHubertus-ApothekeHubertus-ApothekeHubertus-ApothekeHubertus-Apotheke
Wormersdorfer Str. 42-44, 53359 Rheinbach (Wormersdorf),
02225/14646

Donnerstag,Donnerstag,Donnerstag,Donnerstag,Donnerstag, 13. 13. 13. 13. 13.     AprilAprilAprilAprilApril
Christophorus-ApothekeChristophorus-ApothekeChristophorus-ApothekeChristophorus-ApothekeChristophorus-Apotheke
Hauptstr. 39, 53340 Meckenheim, 02225/2670

FFFFFreitag,reitag,reitag,reitag,reitag, 14. 14. 14. 14. 14.     AprilAprilAprilAprilApril
Donatus-ApothekeDonatus-ApothekeDonatus-ApothekeDonatus-ApothekeDonatus-Apotheke
Königstr. 63, 53332 Bornheim, 02222/2503

Samstag,Samstag,Samstag,Samstag,Samstag, 15. 15. 15. 15. 15.     AprilAprilAprilAprilApril
Stern-ApothekeStern-ApothekeStern-ApothekeStern-ApothekeStern-Apotheke
Lindenplatz 1-2, 53359 Rheinbach, 02226/2470

Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag, 16. 16. 16. 16. 16.     AprilAprilAprilAprilApril
KlosterKlosterKlosterKlosterKloster-Apothek-Apothek-Apothek-Apothek-Apothekeeeee
Kölner Str. 61, 53913 Swisttal (Heimerzheim), 02254/81300

(Angaben ohne Gewähr)

116 116: Wer kennt
diese Nummer?
Der positive Trend hält an: Fast 40
Prozent der Bundesbürger geben
an, den Sperr-Notruf 116 116 zu
kennen, so die neuesten Ergebnis-
se der aktuellen Marktforschung.
Somit ist der Bekanntheitsgrad der
116 116 in den letzten vier Jahren
um neun Prozent gestiegen. Wie
schon in den Vorjahren zeigt sich,
dass Menschen mit zunehmendem
Alter eher vertraut sind mit dem
Sperr-Notruf. Allerdings wird durch
die Umfrage auch klar, dass man-
che den Sperr-Notruf 116 116
weiterhin nicht von der Rufnummer
116 117, der Kassenärztlichen Ver-
einigung, unterscheiden können.
Zahlungskarten wie girocards oder
Kreditkarten, Personalausweise,

Online-Banking und SIM-Karten -
all diese können über die 116 116
gesperrt werden. Für Verbraucher
ist die Nutzung des Sperr-Notrufs
unkompliziert, denn eine Registrie-
rung oder Anmeldung ist nicht nö-
tig. Der Service ist zudem kosten-
los, ein Anruf bei der 116 116 aus
dem deutschen Festnetz ist gebüh-
renfrei, aus dem Mobilnetz und aus
dem Ausland können Gebühren an-
fallen. Wer möchte, kann sich auch
die kostenlose Sperr-App herunter-
laden: Hier können die Daten der
Zahlungskarten sicher gespeichert
und girocards direkt aus der App
gesperrt werden, sofern das teil-
nehmende Institut Zugang durch
diese Applikation gewährt.
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Zahnärztlicher NotdienstZahnärztlicher NotdienstZahnärztlicher NotdienstZahnärztlicher NotdienstZahnärztlicher Notdienst
01805 / 98 67 0001805 / 98 67 0001805 / 98 67 0001805 / 98 67 0001805 / 98 67 00

Kinderärztl icherKinderärztl icherKinderärztl icherKinderärztl icherKinderärztl icher
BereitschaftsdienstBereitschaftsdienstBereitschaftsdienstBereitschaftsdienstBereitschaftsdienst

0228 / 24 25 4440228 / 24 25 4440228 / 24 25 4440228 / 24 25 4440228 / 24 25 444
KrankenhäuserKrankenhäuserKrankenhäuserKrankenhäuserKrankenhäuser

Universitätskliniken,
Venusberg
0228 / 287-00228 / 287-00228 / 287-00228 / 287-00228 / 287-0
Helios Klinikum
Bonn/Rhein-Sieg
0228 / 64 81-00228 / 64 81-00228 / 64 81-00228 / 64 81-00228 / 64 81-0

TierärzteTierärzteTierärzteTierärzteTierärzte
Tierärztliche Klinik
für Kleintiere Windeck
02292 / 50 5102292 / 50 5102292 / 50 5102292 / 50 5102292 / 50 51
Tierärztliche Klinik für Pfer-
de Aggertal, Lohmar-Wahl-
scheid
02206 / 91 04 1002206 / 91 04 1002206 / 91 04 1002206 / 91 04 1002206 / 91 04 10
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